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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 56 DIENSTAG, DEN 31. DEZEMBER 2013

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Die Pauschalförderungsverordnung vom 17. April 2007
(HmbGVBl. S. 141, 202), zuletzt geändert am 19. Februar 2013
(HmbGVBl. S. 39), wird wie folgt geändert:

1. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Allgemeine Grundlagen

Die Höhe der Fördermittel wird nach der Anzahl der im
Krankenhaus erbrachten Leistungen sowie der besetzten
Ausbildungsplätze in mit dem Krankenhaus notwen-
digerweise verbundenen Ausbildungsstätten nach § 2
Nummer 1 a KHG bemessen.“

2. § 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b erhält folgende Fas-
sung:

„b) somatische Fälle entsprechend den Anlagen 3 a und
3 b der DRG-Entgeltkatalogverordnung 2012 vom
28. November 2011 (BAnz. S. 4427) in der am
31. Dezember 2012 geltenden Fassung,“.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

3.1 In Absatz 1 Satz 2 wird hinter dem Wort „die“ das Wort
„besetzten“ eingefügt. 

3.2 Absatz 2 Sätze 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„Entsprechend Absatz 1 werden für das Jahr 2014
folgende Pauschalbeträge festgelegt:

1. für die Fälle nach § 5 Satz 1 Nummern 1 und 2:
56,50 Euro je effektiver Bewertungsrelation,

2. für die Fälle nach § 5 Satz 1 Nummer 3: 67 Euro je
Fall.

Zugrunde gelegt werden die erbrachten Krankenhaus-
leistungen des Jahres 2012 und die Anzahl der besetzten
Ausbildungsplätze am 1. Juli 2012.“ 

3.3 In Absatz 3 wird hinter dem Wort „je“ das Wort „besetz-
tem“ eingefügt. 

3.4 Absatz 6 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Förderung der Ausbildungsplätze erfolgt bei der
Anpassung entsprechend der Anzahl der besetzten Aus-

17. 12. 2013 Sechste Verordnung zur Änderung der Pauschalförderungsverordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
2126-1-1

17. 12. 2013 Neunte Verordnung zur Änderung der Umweltgebührenordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
202-1-34

17. 12. 2013 Einunddreißigste Verordnung zur Änderung gebühren- und kostenrechtlicher Vorschriften  . . . . . . . . . . 545
202-1-6, 202-1-19, 202-1-20, 202-1-35, 202-1-37, 202-1-39, 202-1-42, 202-1-44, 202-1-46, 202-1-57, 202-1-59, 202-1-67, 202-1-70, 202-1-71, 202-1-75, 202-1-76,
202-1-77, 202-1-78, 202-1-80, 202-1-85, 202-1-87, 202-1-10, 202-1-11, 202-1-25, 202-1-34, 202-1-55, 202-1-82, 202-1-90, 2011-2-1, 2124-1-2, 2138-1-2, 2138-1-4,
9504-2-2

Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Sechste Verordnung
zur Änderung der Pauschalförderungsverordnung

Vom 17. Dezember 2013

Auf Grund von § 22 Absatz 4 des Hamburgischen Kranken-
hausgesetzes vom 17. April 1991 (HmbGVBl. S. 127), zuletzt
geändert am 19. Februar 2013 (HmbGVBl. S. 45, 46), wird
verordnet:
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bildungsplätze am 1. Juli des zweiten, dem Anpassungs-
zeitraum vorangegangenen Jahres.“

4. § 8 wird wie folgt geändert:

4.1 In Absatz 1 Satz 2 wird die Textstelle „die Anzahl der
notwendigerweise mit dem Krankenhaus verbundenen
Ausbildungsplätze nach § 2 Nummer 1 a KHG“ durch die
Textstelle „die Anzahl der besetzten Ausbildungsplätze
in Ausbildungsstätten nach § 2 Nummer 1 a KHG“
ersetzt.

4.2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

4.2.1 Im Einleitungssatz wird die Zahl „2013“ durch die Zahl
„2014“ ersetzt. 

4.2.2 In Nummern 1, 1.3 und 2 wird jeweils die Zahl „2011“
durch die Zahl „2012“ ersetzt.

4.2.3 In Nummer 1.4 wird die Textstelle „zur Fallpauschalen-
vereinbarung 2011“ durch die Textstelle „der DRG-Ent-
geltkatalogverordnung 2012“ ersetzt.

4.2.4 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Anzahl der besetzten Ausbildungsplätze nach § 2
Nummer 1 a KHG am 1. Juli 2012.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Neunte Verordnung
zur Änderung der Umweltgebührenordnung

Vom 17. Dezember 2013

Auf Grund von § 2 und § 10 Absatz 3 des Gebührengesetzes
vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am
14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), wird verordnet:

In § 12 der Umweltgebührenordnung vom 5. Dezember
1995 (HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert am 18. Dezember
2012 (HmbGVBl. S. 535, 549), wird der Punkt am Ende der
Nummer 7 durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 8
angefügt:

„8. Bescheide gemäß §§ 9 und 10 des Gesetzes zum Schutz
gegen Fluglärm in der Fassung vom 31. Oktober 2007
(BGBl. I S. 2551) in der jeweils geltenden Fassung, die
eine erzielte Einigung zwischen Flughafenbetreiber
und Berechtigtem über die Höhe der erstattungsfähigen
Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen
festsetzen.“ 

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Dezember 2013.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Dezember 2013.
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A r t i k e l  1

Auf Grund der §§ 2, 5, 10, 11, 12, 17 und 18 des Gebühren-
gesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert
am 14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), wird verordnet:

§ 1
Änderung der Gebührenordnung für das Staatsarchiv

Die Anlage der Gebührenordnung für das Staatsarchiv vom
6. Februar 1987 (HmbGVBl. S. 41, 76), zuletzt geändert am
18. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 535), wird wie folgt geän-
dert:

1. In Nummer 1 wird das Wort „gleichartige“ durch das
Wort „archivische“ ersetzt.

2. In den Nummern 1.1 bis 1.3 werden jeweils die Wörter
„eine oder einen vergleichbaren Angestellten“ durch
die Wörter „eine vergleichbare Tarifbeschäftigte oder
einen vergleichbaren Tarifbeschäftigten“ ersetzt.

3. In Nummer 1.4 wird die Textstelle „Nummern 2 sowie
4 und 5“ durch die Textstelle „Nummern 2 bis 4“
ersetzt.

4. Die Nummern 2 bis 4.3.2.3 werden durch folgende
Nummern 2 bis 3.2.7 ersetzt:
„2. Beglaubigungen von Repro-

duktionen von Archivgut, je
Beglaubigung  . . . . . . . . . . . . 2,60

3. Reproduktionen 
3.1 Analoge Reproduktionen
3.1.1 Einmalige Bearbeitungspau-

schale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,—
3.1.2 Anfertigung von Diaposi-

tiven im Format 24 mm x 
36 mm im Rahmen, farbig . . 10,60

3.1.3 Fotoabzüge auf Papier,
schwarz-weiß

3.1.3.1 Reproduktion im Format
10 cm x 15 cm  . . . . . . . . . . . . 7,20

3.1.3.2 Reproduktion im Format
13 cm x 18 cm  . . . . . . . . . . . . 7,50

3.1.3.3 Reproduktion im Format
18 cm x 24 cm  . . . . . . . . . . . . 9,—

3.1.3.4 Reproduktion im Format
148 mm x 210 mm (DIN A5) 9,—

3.1.3.5 Reproduktion im Format
210 mm x 297 mm (DIN A4) 11,—

3.1.4 Für Leistungen nach den
Nummern 3.1.2 bis 3.1.3.5
mit besonderer Schwierig-
keit (zum Beispiel Ausleuch-
ten des Archivguts) wird ein
Zuschlag von 50 vom Hun-
dert erhoben.

3.2 Digitale Reproduktionen
3.2.1 Einmalige Bearbeitungspau-

schale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,—
3.2.2 Reproduktion von Vorlagen

bis DIN A2  . . . . . . . . . . . . . . 5,—
3.2.3 Reproduktion von Vorlagen

bis DIN A0  . . . . . . . . . . . . . . 10,—

3.2.4 Reproduktion bis 2.400 dpi
von Negativen im Kleinbild-
format, Dias oder Glasplat-
ten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,—

3.2.5 Reproduktion ab 2.400 dpi
von Negativen im Kleinbild-
format, Dias oder Glasplat-
ten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,—

3.2.6 Für Leistungen nach den
Nummern 3.2.2 bis 3.2.5 mit
besonderer Schwierigkeit
(zum Beispiel Ausleuchten
des Archivguts) wird ein
Zuschlag von 50 vom Hun-
dert erhoben.

3.2.7 Speicherung der Reproduk-
tion auf CD (einschließlich
Datenträger) oder digitale
Übermittlung  . . . . . . . . . . . . 5,—“.

5. Die Nummern 6 bis 11 werden durch folgende Num-
mern 4 bis 6 ersetzt:
„4. Vorlage von Archivgut, Bi-

bliotheksgut und Mikrofor-
men bis höchstens 10 Ein-
heiten je Kalendertag 

4.1 Tageskarte  . . . . . . . . . . . . . . . 5,—
4.2 10er-Karte . . . . . . . . . . . . . . . 40,—
4.3 Jahreskarte  . . . . . . . . . . . . . . 240,—
5. Reproduktionen an Lese-

geräten durch Benutzer
5.1 Ausdruck von Mikroformen,

je ausgedruckter Seite  . . . . . 1,—
5.2 Ausdruck von digital vorlie-

gendem Archivgut, je ausge-
druckter Seite  . . . . . . . . . . . . 0,15

5.3 Reproduktion auf digitalen
Datenträger, je Seite  . . . . . . . 0,15

6. Einwilligung in die Verviel-
fältigung, Umarbeitung und
Weitergabe von Unterlagen
aus dem Luftbildarchiv  . . . . 25,—

bis 2.500,—“.

§ 2
Änderung der Gebührenordnung

für Amtshandlungen nach dem Personenstandsgesetz

Die Gebührenordnung für Amtshandlungen nach dem Per-
sonenstandsgesetz vom 2. Dezember 2008 (HmbGVBl. S. 406),
zuletzt geändert am 13. Dezember 2011 (HmbGVBl. S. 524),
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird der Punkt am Ende der Nummer
8 durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 9
angefügt: 
„9. die Bescheinigung einer

Fehlgeburt.“
2. In der Anlage erhält Nummer 12 folgende Fassung: 

„12. Beurkundung oder Beglau-
bigung einer Erklärung oder
Zustimmung zur Namens-

Einunddreißigste Verordnung
zur Änderung gebühren- und kostenrechtlicher Vorschriften

Vom 17. Dezember 2013
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führung aufgrund familien-
rechtlicher Vorschriften
oder zur Namensanglei-
chung (§ 41 Absatz 1, § 42
Absatz 1, § 43 Absatz 1, § 45
Absatz 1 PStG)  . . . . . . . . . . . 22,—“.

§ 3

Änderung der Gebührenordnung
für das öffentliche Gesundheitswesen 

Die Anlage der Gebührenordnung für das öffentliche
Gesundheitswesen vom 4. Dezember 2001 (HmbGVBl. S. 465),
zuletzt geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 535),
wird wie folgt geändert:

1. In Teil IV Nummer 7 des Inhaltsverzeichnisses zum
Gebührentarif werden die Wörter „Hygiene Instituts
Hamburg“ durch die Wörter „Institut für Hygiene
und Umwelt“ ersetzt.

2. Der Gebührentarif wird wie folgt geändert:

2.1 Teil I wird wie folgt geändert:

2.1.1 In Tarifnummer 1.3.7 wird der Gebührensatz „45,—“
durch den Gebührenrahmen „45,— bis 150,—“
ersetzt.“

2.1.2 In Tarifnummer 1.3.8 wird im Gebührentatbestand
folgender Satz angefügt: „Bei kurzfristig bevorstehen-
der oder bereits vollzogener Abreise ins Ausland kann
eine volle Vorauszahlung der Gebühr verlangt wer-
den.“ 

2.1.3 Tarifnummer 2.1 erhält folgende Fassung:

„2.1 Amtshandlungen nach dem Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
zuletzt geändert am 7. August 2013 (BGBl. I
S. 3154, 3200, 3201), sowie nach dem IGV-Durch-
führungsgesetz (IGV-DG) vom 21. März 2013
(BGBl. I S. 566) in Verbindung mit den Inter-
nationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) vom
23. Mai 2005 (BGBl. 2007 II S. 932) in der jeweils
geltenden Fassung“.

2.1.4 Die Tarifnummern 2.1.5 und 2.1.6 erhalten folgende
Fassung:

„2.1.5 Zulassung von Gelbfieber-
impfstellen gemäß § 7 Ab-
satz 1 IGV-DG in Verbin-
dung mit Anlage 7 Absatz 2
Buchstabe f IGV... . . . . . . . . . 307,—

2.1.6 Wiederzulassung von Gelb-
fieberimpfstellen gemäß § 7
Absatz 1 IGV-DG in Verbin-
dung mit Anlage 7 Absatz 2
Buchstabe f IGV  . . . . . . . . . . 153,—“.

2.1.5 In Tarifnummer 2.2.1 wird die Textstelle „Absatz 1
oder 6“ gestrichen und die Textstelle „§ 72b Absatz 1“
durch die Textstelle „§ 72b“ ersetzt.

2.1.6 In Tarifnummer 2.2.6.3 wird die Textstelle „Absatz 3“
durch die Textstelle „Absatz 3f“ ersetzt. 

2.1.7 In Tarifnummer 2.2.8 wird hinter dem Wort „ein-
schließlich“ die Textstelle „Vor- und Nachbereitungen
sowie“ eingefügt.

2.1.8 Tarifnummer 2.2.9 erhält folgende Fassung:

„2.2.9 Neben den Gebühren nach
den Tarifnummern 2.2.1,
2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.6, 2.2.6.1,
2.2.6.2, 2.2.7 und 2.2.8 sind
Aufwendungen, die durch
die Hinzuziehung von Sach-
verständigen entstehen, als
besondere Auslagen zu
erstatten.“

2.1.9 Die Tarifnummern 2.2.11.3.1 und 2.2.11.3.2 werden
durch folgende Tarifnummer 2.2.11.3.1 ersetzt:
„2.2.11.3.1 Erstanzeige einer klinischen

Prüfung
– eine oder mehrere Prüf-

stellen (gegebenenfalls mit
Zweitprüferinnen bzw.
Zweitprüfern)  . . . . . . . . . . 225,—

– bei unvollständigen Anga-
ben, die zu Rückfragen
führen, zusätzlich . . . . . . . 25,—“.

2.1.10 Die Tarifnummern 2.2.11.4 bis 2.2.11.4.2 erhalten fol-
gende Fassung:
„2.2.11.4 Anzeige der Unterbrechung

oder des vorzeitigen Ab-
bruchs der klinischen Prü-
fung

2.2.11.4.1 ohne weiteren Prüfaufwand 25,—
2.2.11.4.2 wenn Angaben nachgefor-

dert werden müssen, zusätz-
lich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,—“.

2.1.11 Die Tarifnummern 2.2.11.4.3, 2.2.11.4.4, 2.2.11.5,
2.2.11.5.1 und 2.2.11.5.2 werden gestrichen.

2.1.12 In Tarifnummer 2.10 wird hinter dem Text zum drit-
ten Spiegelstrich ein Komma eingefügt und folgende
Textstelle angefügt:
„– der Verordnung über klinische Prüfungen von

Medizinprodukten (MPKPV) vom 10. Mai 2010
(BGBl. I S. 555)“.

2.1.13 In Tarifnummer 2.10.1 wird der Gebührenrahmen
„100,— bis 1500,—“ durch den Gebührensatz „Ge-
bühr nach § 6“ ersetzt.

2.1.14 Die Tarifnummern 2.10.2 bis 2.10.8 werden durch fol-
gende Tarifnummern 2.10.2 bis 2.10.13 ersetzt:
„2.10.2 Maßnahmen bei unrecht-

mäßiger oder unzulässiger
Anbringung der CE-Kenn-
zeichnung gemäß § 27 MPG Gebühr

nach § 6
2.10.3 Maßnahmen zum Schutz vor

Risiken nach § 28 Absätze 1
und 2 MPG  . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
2.10.4 Veranlassung einer Warnung

nach § 28 Absatz 4 MPG  . . . Gebühr
nach § 6

2.10.5 Prüfung der Sachkunde
eines Sicherheitsbeauftragen
für Medizinprodukte gemäß
§ 30 Absatz 3 MPG  . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
2.10.6 Prüfung der Sachkenntnis

eines Medizinproduktebera-
ters gemäß § 31 Absatz 3
MPG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
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2.10.7 Ausfuhrbescheinigungen ge-
mäß § 34 MPG  . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
2.10.7.1 für jede weitere Ausferti-

gung, die zum Zeitpunkt der
ersten Antragstellung mit
beantragt wurde  . . . . . . . . . . 50,—

2.10.8 Im Anwendungsbereich des
Medizinproduktegesetzes
oder der auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen auf Antrag er-
teilte, nicht einfache schrift-
liche Auskunft  . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
2.10.9 Maßnahmen zur Vervoll-

ständigung von eingestellten
Daten zu Anzeigen nach § 25
und § 30 Absatz 2 MPG in
Verbindung mit § 3 Absätze
2 und 3 DIMDIV  . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
2.10.10 Entscheidung über einen

Antrag zur Verlängerung der
Frist für sicherheitstechni-
sche Kontrollen gemäß § 6
Absatz 2 MPBetreibV  . . . . . Gebühr

nach § 6
2.10.11 Befreiung von der Pflicht

zur Führung eines Bestands-
verzeichnisses oder von der
Aufnahme bestimmter Me-
dizinprodukte gemäß § 8 Ab-
satz 3 MPBetreibV  . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
2.10.12 Prüfung der Voraussetzun-

gen zur Durchführung mess-
technischer Kontrollen nach
§ 11 Absatz 5 MPBetreibV . . Gebühr

nach § 6
2.10.13 Maßnahmen gemäß § 11 Ab-

satz 2 MPKPV  . . . . . . . . . . . Gebühr
nach § 6“.

2.1.15 Tarifnummer 5.1 erhält folgende Fassung: 

„5.1 Import- oder Exportbeschei-
nigung für Fertigarznei-
mittel oder pharmazeutische
Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6“. 

2.1.16 Die Tarifnummern 5.1.1 und 5.1.2 werden gestrichen.

2.1.17 In Tarifnummer 5.6 wird die Textstelle „5.1.1“ durch
die Textstelle „5.1“ ersetzt.

2.1.18 In Tarifnummer 7 werden hinter der Textstelle
„(BGBl. I S. 1622),“ die Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt und die Textstelle „und der
Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahr-
teischiffen vom 25. April 1972 (BGBl. I S. 734), zuletzt
geändert am 5. September 2007 (BGBl. I S. 2221),“
gestrichen.

2.1.19 In Tarifnummer 7.1.1 wird folgender Satz angefügt:
„Die Gebühren zu den Bescheinigungen über die
Schiffshygiene ergeben sich aus der Anlage 2 IGV-
DG.“

2.1.20 Die Tarifnummern 7.1.1.1 bis 7.1.2 werden gestrichen.

2.1.21 Die bisherigen Tarifnummern 7.1.3 bis 7.1.3.4 werden
Tarifnummern 7.1.2 bis 7.1.2.4.

2.1.22 Die Tarifnummern 7.2 bis 7.2.11 werden durch fol-
gende Tarifnummern 7.2 bis 7.2.3 ersetzt:
„7.2 Prüfungen der medizini-

schen Räumlichkeiten an
Bord von Schiffen aus hygie-
nischer Sicht und der medi-
zinischen Ausrüstung nach
dem Betäubungsmittelge-
setz in der Fassung vom
1. März 1994 (BGBl. I S.
359), zuletzt geändert am
7. August 2013 (BGBl. I
S. 3154, 3200) und der Me-
dizinprodukte-Verordnung
vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3854), zuletzt
geändert am 10. Mai 2010
(BGBl. I S. 555, 560), in der
jeweils geltenden Fassung

7.2.1 Überprüfungen der medizi-
nischen Räumlichkeiten an
Bord von Schiffen aus hygie-
nischer Sicht je angefangene
Stunde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,—

7.2.2 Überprüfungen der gesetz-
lichen Anforderungen des
Betäubungsmittelgesetzes je
angefangene Stunde  . . . . . . . 60,— 

7.2.3 Überprüfungen der gesetz-
lichen Vorgaben der Medi-
zinprodukte- Verordnung je
angefangene Stunde  . . . . . . . 60,—“.

2.1.23 In Tarifnummer 7.3 wird die Textstelle „Tarifnum-
mern 7.1 bis 7.2.11“ durch die Textstelle „Tarifnum-
mern 7.1 bis 7.2.3“ ersetzt.

2.2 Teil IV wird wie folgt geändert:

2.2.1 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze: 
Tarifnummer 1.1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,70
Tarifnummer 1.1.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
Tarifnummer 1.1.11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50
Tarifnummer 1.1.12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,00
Tarifnummer 1.1.27 erster Gebührensatz 2,10

2.2.2 In Tarifnummer 3.4.28 wird die Textstelle „von 48
Stunden“ durch die Textstelle „von 72 Stunden“
ersetzt.

2.2.3 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze: 
Tarifnummer 5.3.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,10

bis 24,10
Tarifnummer 5.3.4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,20

bis 68,80 
Tarifnummer 5.3.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,80

bis 23,10

2.2.4 In Tarifnummer 7 werden die Wörter „Hygiene Insti-
tuts Hamburg“ durch die Wörter „Instituts für
Hygiene und Umwelt“ ersetzt und der Klammerzu-
satz „(Benutzungsgebühren)“ gestrichen.
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2.2.5 Tarifnummer 7.1 erhält folgende Fassung:
„7.1 Herstellen von Fotokopien

von wissenschaftlichen Auf-
sätzen, Dokumentationen
und dergleichen einschließ-
lich Versand per Post, Fax
oder E-Mail
bis zu 10 Seiten . . . . . . . . . . . 10,—
jede weitere Seite  . . . . . . . . . 0,50“.

2.2.6 In Tarifnummer 7.3 werden hinter dem Wort „Aus-
drucken“ die Wörter „vor Ort“ eingefügt.

2.3 Teil V wird wie folgt geändert:

2.3.1 In Tarifnummer 1.1.1.1 wird die Textstelle „Satz 3“
durch die Textstelle „Satz 5“ ersetzt.

2.3.2 Tarifnummer 1.1.2 wird wie folgt geändert:

2.3.2.1 Hinter dem Wort „Wirbeltieren“ werden die Wörter
„oder Kopffüßern“ eingefügt.

2.3.2.2 Der Gebührenrahmen „150,— bis 500,—“ wird durch
den Gebührenrahmen „170,— bis 700,—“ ersetzt. 

2.3.3 In Tarifnummer 1.1.2.1 wird der Gebührenrahmen
„50,— bis 200,—“ durch den Gebührenrahmen „70,—
bis 300,—“ ersetzt.

2.3.4 In Tarifnummer 1.1.2.2 werden hinter dem Wort
„Wirbeltieren“ die Wörter „oder Kopffüßern“ ein-
gefügt.

2.3.5 Tarifnummer 1.1.3 wird wie folgt geändert:

2.3.5.1 Die Wörter „im Tierschutzgesetz“ werden gestrichen.

2.3.5.2 Im Klammerzusatz wird die Zahl „8“ durch die Zahl
„10“ ersetzt.

2.3.5.3 Der Gebührensatz „85,—“ wird durch den Gebühren-
rahmen „85,— bis 200,—“ ersetzt.

2.3.6 Tarifnummer 1.1.4 wird wie folgt geändert:

2.3.6.1 Hinter dem Wort „Wirbeltieren“ werden die Wörter
„oder Kopffüßern“ eingefügt.

2.3.6.2 Die Wörter „im Tierschutzgesetz“ werden gestrichen.

2.3.6.3 Der Gebührensatz „155,—“ wird durch den Gebüh-
rensatz „125,—“ ersetzt. 

2.3.7 In Tarifnummer 1.1.4.1 wird der Gebührenrahmen
„25,— bis 150,—“ durch den Gebührenrahmen
„90,— bis 125,—“ ersetzt.

2.3.8 In Tarifnummer 1.1.4.2 wird das Wort „Untersagung“
durch die Textstelle „Prüfung (gegebenenfalls Unter-
sagung)“ ersetzt.

2.3.9 Tarifnummer 1.1.5 erhält folgende Fassung:
„1.1.5 Erlaubnis nach § 11 des Tier-

schutzgesetzes . . . . . . . . . . . . Gebühr
nach § 6“.

2.3.10 Tarifnummer 1.1.6 wird gestrichen.

2.3.11 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze:
Tarifnummer 1.1.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,—

bis 225,—
Tarifnummer 1.1.9.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6

Tarifnummer 1.1.9.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr
nach § 6

Tarifnummer 1.1.9.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr
nach § 6

2.3.12 In Tarifnummer 1.1.10 wird die Zahl „14“ durch die
Textstelle „13 Absatz 1“ ersetzt.

2.3.13 In Tarifnummer 1.1.12 wird der Gebührenrahmen
„50,— bis 500,—“ durch den Gebührensatz „Gebühr
nach § 6“ ersetzt.

2.3.14 Tarifnummer 1.1.13 wird wie folgt geändert:

2.3.14.1 Die Textstelle „Nummer 1“ wird durch die Textstelle
„Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.

2.3.14.2 Der Gebührenrahmen „20,— bis 200,—“ wird durch
den Gebührensatz „Gebühr nach § 6“ ersetzt.

2.3.15 In Tarifnummer 1.1.14 wird der Gebührenrahmen
„20,— bis 200,—“ durch den Gebührensatz „Gebühr
nach § 6“ ersetzt.

2.3.16 Hinter Tarifnummer 1.1.15 wird folgende Tarifnum-
mer 1.1.16 eingefügt:
„1.1.16 Anordnung nach dem Tier-

schutzgesetz  . . . . . . . . . . . . . 30,—
bis 160,—“.

2.3.17 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze: 
Tarifnummer 1.2.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,—

bis 100,— .
Tarifnummer 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
2.3.18 Tarifnummer 1.4.8 erhält folgende Fassung:

„1.4.8 Bearbeitung und Anerken-
nung beziehungsweise Ab-
lehnung von Anträgen auf
Anerkennung von sachver-
ständigen Personen und Ein-
richtungen nach §§ 2, 4 und
7 HundeGDVO  . . . . . . . . . . 30,—

bis 150,—“.
2.3.19 Tarifnummer 1.5.1 erhält folgende Fassung:

„1.5.1 Bearbeitung eines Antrages
für die Zulassung eines Be-
triebes und Erteilung einer
Identitätsnummer  . . . . . . . . 100,—

bis 1000,—“.
2.3.20 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten

an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze:
Tarifnummer 1.8.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,— 

bis 1000,—
Tarifnummer 1.8.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,— 

bis 120,—
2.3.21 Tarifnummer 1.9 erhält folgende Fassung:

„1.9 Ausnahmegenehmigungen
gemäß Artikel 17 und 18 der
Verordnung (EG) Nr. 1069/
2009 in Verbindung mit
Artikel 11 bis 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 142/2011 der
Kommission vom 25. Feb-
ruar 2011 zur Durchführung
der Verordnung (EG) Nr.
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1069/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates
mit Hygienevorschriften für
nicht für den menschlichen
Verzehr bestimmte tierische
Nebenprodukte sowie zur
Durchführung der Richtli-
nie 97/78/EG des Rates hin-
sichtlich bestimmter gemäß
der genannten Richtlinie
von Veterinärkontrollen an
der Grenze befreiter Proben
und Waren (ABl. EU Nr.
L 54 S. 1), zuletzt geändert
am 25. Juli 2013 (ABl. EU
Nr. L 201 S. 31), in Verbin-
dung mit Artikel 23 und 24
der Verordnung (EG) Nr.
1069/2009  . . . . . . . . . . . . . . . 75,—

bis 200,—“.

2.3.22 Tarifnummer 1.10.1 erhält folgende Fassung:

„1.10.1 Bearbeitung von Anträgen
für eine Ausnahmegenehmi-
gung nach § 2 der Wein-
Überwachungsverordnung
auf Grund von § 27 des
Weingesetzes . . . . . . . . . . . . . 80,—

bis 1000,—“.

2.3.23 Tarifnummer 1.10.2 erhält folgende Fassung: 

„1.10.2 Bearbeitung eines Antrages
auf Erteilung einer Prüf-
nummer für Branntwein
gemäß §§ 4 und 5 der Alko-
holhaltige Getränke-Verord-
nung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,—

bis 800,—“.

2.3.24 Tarifnummer 1.10.3 wird gestrichen.

2.3.25 In Tarifnummer 1.10.4 wird der bisherige Gebühren-
satz „25,—“ durch den Gebührenrahmen „5,— bis
50,—“ ersetzt.

2.3.26 Die Tarifnummern 1.11.1 und 1.11.2 erhalten folgende
Fassung:

„1.11.1 Bearbeitung eines Antrages
auf Anerkennung eines
natürlichen Mineralwassers
nach § 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,—

bis 1000,—
1.11.2 Bearbeitung eines Antrages

zur Erteilung einer Nut-
zungs- genehmigung nach
§ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,—

bis 800,—
Neben der Gebühr sind Auf-
wendungen, die durch Ein-
holung geologischer Sach-
verständigengutachten ent-
stehen, als besondere Auslage
zu erstatten.“

2.3.27 Tarifnummer 1.13.1 erhält folgende Fassung:

„1.13.1 Ausnahmegenehmigungen
nach § 68 Absatz 2 Nummer
2 oder 4 je Produkt  . . . . . . . . 120,—“.

2.3.28 In Tarifnummer 1.13.3.1 wird der Gebührenrahmen
„20,— bis 100,—“ durch den Gebührenrahmen „50,—
bis 100,—“ ersetzt.

2.3.29 Tarifnummer 1.15 wird gestrichen.

2.3.30 Tarifnummer 1.16.1 erhält folgende Fassung:

„1.16.1 Bescheinigungen sowie Än-
derungen von Bescheinigun-
gen nach § 47 Absatz 1a
AMG über die Anzeige einer
tierärztlichen Hausapotheke
nach § 67 Absätze 1 und 3
AMG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,—
– nachtägliche Ausfertigung 20,—
– je weitere Ausfertigung  . . 5,—“. 

2.3.31 In Tarifnummer 1.16.3 wird der Gebührensatz „18,—“
durch den Gebührensatz „25,—“ ersetzt.

2.3.32 Hinter Tarifnummer 1.17 werden folgende Tarifnum-
mern 1.18 bis 1.21 angefügt:

„1.18 Zulassung eines Betriebes
zur Herstellung von Spros-
sen gemäß Artikel 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 210/2013
der Kommission vom 11.
März 2013 über die Zulas-
sung von Sprossen erzeugen-
den Betrieben gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 852/
2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates (ABl.
EU Nr. L 68 S. 24) in Verbin-
dung mit Artikel 6 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 852/2004
des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom
29. April 2004 über Lebens-
mittelhygiene (ABl. EU 2004
Nr. L 139 S. 1, Nr. L 226 S. 3,
2007 Nr. L 204 S. 26, 2008
Nr. L 46 S. 51, 2009 Nr. L 58
S. 3), zuletzt geändert am
11. März 2009 (ABl. Nr. L 87
S. 109),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690,— 

bis 1.000,—
1.19 Ausnahmegenehmigungen

von der Probenahmehäufig-
keit nach der Verordnung
(EG) Nr. 2073/2005 der
Kommission vom 15. No-
vember 2005 über mikrobio-
logische Kriterien für Le-
bensmittel (ABl. EU 2005
Nr. L 338 S. 1, 2006 Nr. L 278
S. 32), zuletzt geändert am
23. Oktober 2013 (ABl. EU
Nr. L 282 S. 46), für Hack-
fleisch und Fleischerzeug-
nisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,–

bis 150,– 
1.20 Genehmigung nach § 2 des

Hamburgischen Gefahrtier-
gesetzes vom 21. Mai 2013
(HmbGVBl. S. 247) in der
jeweils geltenden Fassung  . . Gebühr

nach § 6
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1.21 Anerkennung und Rück-
nahme nach § 2 des Hambur-
gischen Tierschutzverbands-
klagegesetzes vom 21. Mai
2013 (HmbGVBl. S. 247,
248) in der jeweils geltenden
Fassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6“.

2.3.33 In Tarifnummer 2.1.5 wird der Gebührensatz „21,—“
durch den Gebührensatz „26,—“ ersetzt. 

2.3.34 In Tarifnummer 2.4 wird das Wort „Kleintiernah-
rung“ durch das Wort „Tiernahrung“ ersetzt.

2.3.35 In Tarifnummer 2.7 wird der Gebührensatz „225,—“
durch den Gebührensatz „230,—“ ersetzt.

2.3.36 In Tarifnummer 3.5 wird der Gebührenrahmen „6,—
bis 25,—“ durch den Gebührenrahmen „15,— bis
50,—“ ersetzt. 

2.3.37 Tarifnummer 3.7 erhält folgende Fassung:

„3.7 Bearbeitung von Anträgen
auf Ausstellung einer Ex-
portbescheinigung für Le-
bensmittel nichttierischer
Herkunft, Radioaktivität,
Lebensmittelzusatzstoffe,
kosmetische Mittel, Tabak-
erzeugnisse, Bedarfsgegen-
stände und deren Rohstoffe
– auf Behördenbogen (ein-

schließlich ein Produkt)  29,—
– auf Firmenbogen (ein-

schließlich ein Produkt) 20,—
– bei Ablehnung  . . . . . . . . . 20,—
– Änderung eines bereits

ausgestellten Zertifikats 11,—
– jedes weitere Produkt . . . . 9,—“.

2.3.38 Hinter Tarifnummer 3.7 werden folgende Tarifnum-
mern 3.7.1 und 3.7.2 eingefügt:

„3.7.1 für den Einzelfall zusätzliche
Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
3.7.2 Nichtbestätigung der all-

gemeinen Verkehrsfähigkeit
des Produktes  . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6“.

2.3.39 Tarifnummer 3.8 wird gestrichen.

2.3.40 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze:

Tarifnummer 3.9      erster Gebührensatz 20,— 
Tarifnummer 3.10    erster Gebührensatz 5,—
Tarifnummer 3.11.1 erster Gebührensatz 35,—

2.3.41 Tarifnummer 3.11.2 erhält folgende Fassung:

„3.11.2 Weitere Ausfertigungen . . . . 5,— 
– auf Sicherheitspapier  . . . . 8,—“.

2.3.42 In Tarifnummer 3.11.3 wird der Gebührensatz „30,—“
durch den Gebührensatz „40,—“ ersetzt.

2.3.43 Tarifnummer 3.11.6 erhält folgende Fassung:

„3.11.6 Bearbeitung von Anträgen
für die Erteilung von Freiga-
bebescheinigungen für die 

Umwandlung von Lebens-
mitteln in Futtermittel  . . . . 30,—

bis 100,—“.
2.3.44 Hinter Tarifnummer 8.1.8 wird folgende neue Tarif-

nummer 8.1.9 eingefügt:
„8.1.9 Zoo- und Wildtiere, je Tier 30,—

bis 60,—“. 
2.3.45 Die bisherige Tarifnummer 8.1.9 wird Tarifnummer

8.1.10.

2.3.46 Tarifnummer 8.5 wird wie folgt geändert:

2.3.46.1 Hinter der Textstelle „Fleischerzeugnissen,“ wird die
Textstelle „Därmen,“ eingefügt.

2.3.46.2 Die Textstelle „– mindestens 30,—
– höchstens 150,—“

wird durch den Gebührensatz „Gebühr nach § 6“
ersetzt.

2.3.47 In Tarifnummer 8.6.1 wird der Gebührensatz „3,10“
durch den Gebührensatz „4,—“ und der Gebührensatz
„15,30“ durch den Gebührensatz „20,—“ ersetzt.

2.3.48 In Tarifnummer 8.8 wird die Textstelle „Gesundheits-
und/oder Genusstauglichkeitsbescheinigung“ durch
das Wort „Gesundheitsbescheinigung“ ersetzt.

2.3.49 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze:
Tarifnummer 8.8.1.1 zweiter Gebührensatz 23,—
Tarifnummer 8.8.1.2 erster Gebührensatz 23,—
Tarifnummer 8.8.2 zweiter Gebührensatz 23,—
Tarifnummer 8.8.3 erster Gebührensatz 23,—

dritter Gebührensatz 38,—
vierter Gebührensatz 53,— 

Tarifnummer 8.8.4 dritter Gebührensatz 125,—
2.3.50 In Tarifnummer 8.8.5 wird hinter der Textstelle „– bis

100 Packstücke 23,—“ die Textstelle „– bis 300 Pack-
stücke 30,—“ eingefügt. 

2.3.51 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze:
Tarifnummer 8.6.1 erster Gebührensatz 23,—
Tarifnummer 8.9.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 6
Tarifnummer 8.10.5  . . . . . . . . . . . . . . . . 5,—
Tarifnummer 8.8.6 erster Gebührensatz 23,—
Tarifnummer 9.1.1.1 erster Gebührensatz 5,—
Tarifnummer 9.1.1.2 erster Gebührensatz 5,—

zweiter Gebührensatz 15,—
Tarifnummer 9.1.1.3 erster Gebührensatz 3,—
Tarifnummer 9.1.1.4 erster Gebührensatz 5,—

zweiter Gebührensatz 15,—
Tarifnummer 9.1.1.5 erster Gebührensatz 3,—
Tarifnummer 9.1.1.6 erster Gebührensatz 3,—
Tarifnummer 9.1.1.9 erster Gebührensatz 20,—

zweiter Gebührensatz 60,—
Tarifnummer 9.1.2.1 erster Gebührensatz 50,—
Tarifnummer 9.2.1.1 erster Gebührensatz 5,—

zweiter Gebührensatz 15,—
Tarifnummer 9.2.1.2 erster Gebührensatz 5,—

zweiter Gebührensatz 15,—
Tarifnummer 9.2.1.6 erster Gebührensatz 3,—
Tarifnummer 9.2.1.9 erster Gebührensatz 50,—
Tarifnummer 9.2.2.1 erster Gebührensatz 50,—
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2.3.52 Tarifnummer 9.2.2.2 erhält folgende Fassung: 

„9.2.2.2 Veterinärkontrollen für
Transitwaren zur direkten
Schiffsausrüstung im Sinne
des Artikels 13 der Richtli-
nie 97/78/EG  . . . . . . . . . . . . . 10,—

bis 150,—“.

2.3.53 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze :

Tarifnummer 9.3.1.7 erster Gebührensatz 50,—
zweiter Gebührensatz 500,—

Tarifnummer 9.5.1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . 18,—
Tarifnummer 9.5.4 zweiter Gebührensatz 21,50
Tarifnummer 9.5.5 weiter Gebührensatz 21,50
Tarifnummer 9.5.7 erster Gebührensatz 18,—

zweiter Gebührensatz 50,—
Tarifnummer 9.5.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,—

2.3.54 Tarifnummer 9.5.11 erhält folgende Fassung:

„9.5.11 Inanspruchnahme von Kon-
trollzentren der Grenzkon-
trollstelle Hamburg-Hafen
zur Containergestellung und
bei Anmeldungen, je Doku-
ment bei
– ein bis drei Containern  . . 52,—
– vier bis sechs Containern 58,—
– sieben bis neun Contai-

nern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,—
– zehn und mehr Contai-

nern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,—
Diese Staffelung gilt sinn-
gemäß auch bei mehreren
Sendungen in einem Contai-
ner.“

2.3.55 In den nachstehend genannten Tarifnummern treten
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgen-
den neuen Gebührensätze:

Tarifnummer 9.6.1.2.1  . . . . . . . . . . . . . . . 18,—
Tarifnummer 9.6.1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50
Tarifnummer 9.6.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,—
Tarifnummer 9.6.3.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50
Tarifnummer 9.6.4.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50

§ 4

Änderung der Gebührenordnung
für das Geologische Landesamt Hamburg

Die Anlage der Gebührenordnung für das Geologische
Landesamt Hamburg vom 7. Dezember 1993 (HmbGVBl.
S. 368), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl.
S. 535), wird wie folgt geändert:

In den nachstehend genannten Nummern treten an die
Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen
Gebührensätze:

Nummer 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,50
Nummer 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,—
Nummer 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,—
Nummer 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,—
Nummer 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,50
Nummer 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,50

§ 5
Änderung der Gebührenordnung

für das Pflanzenschutzamt Hamburg 

Die Gebührenordnung für das Pflanzenschutzamt Ham-
burg vom 7. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 635) wird wie folgt
geändert:

1. § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Bei Leistungen nach den Nummern 1.1, 1.2, 1.3.1,
1.3.2, 1.4, 1.5, 1.7.1, 1.7.4.1, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.6, 4.6, 4.9.1, 4.9.2 und 4.13 der Anlage und bei
Leistungen, die auf Antrag vorgenommen werden,
aber in der Anlage nicht aufgeführt sind, insbesondere
bei schriftlichen Auskünften und Gutachten, wird für
jede im Interesse der nachgesuchten Leistung auf-
gewendete angefangene Arbeitsviertelstunde eine
Gebühr von 12,50 Euro erhoben.“

2. Die Anlage wird wie folgt geändert:

2.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1.3.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 2
Absatz 1

Nummer 1.3.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr
nach § 2
Absatz 1

Nummer 1.6 erster Gebührensatz . . . . . . 45,— 
2.2 Nummer 1.7 erhält folgende Fassung:

„1.7 Pflanzenschutz-Sachkun-
denachweis
Prüfung zum Sachkunden-
achweis für die Anwendung
und für die Abgabe von
Pflanzenschutzmitteln nach
der Pflanzenschutz-Sach-
kundeverordnung vom 27.
Juni 2013 (BGBl. I S. 1953)
in der jeweils geltenden Fas-
sung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,—“.

2.3 Hinter Nummer 1.7 werden folgende Nummern 1.7.1
bis 1.7.8 eingefügt:
„1.7.1 Prüfung zum Sachkunde-

nachweis für die Anwen-
dung von Pflanzenschutz-
mitteln (§§ 1 und 2 der
Pflanzenschutz-Sachkunde-
verordnung)  . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 2
Absatz 1

1.7.2 Prüfung zum Sachkunde-
nachweis für die Abgabe von
Pflanzenschutzmitteln (§ 3
der Pflanzenschutz-Sach-
kundeverordnung)  . . . . . . . . 50,—

1.7.3 Wiederholung einer nicht
bestandenen Prüfung zum
Sachkundenachweis (§§ 1
bis 3 der Pflanzenschutz-
Sachkundeverordnung)  . . . . 50,—

1.7.4 Anerkennung einer nicht
in der Pflanzenschutz-Sach-
kundeverordnung genann-
ten Aus-, Fort- oder Weiter-
bildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,—
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1.7.5 Entscheidung über die An-
erkennung eines Zeugnisses
oder Bescheinigung eines
anderen Mitgliedstaates (§ 1
Absatz 1 Nummer 2 in Ver-
bindung mit Absatz 2 oder
Absatz 1 Nummer 4 oder
Absatz 2 Nummer 4 der
Pflanzenschutz-Sachkunde-
verordnung) oder anderer
Staaten als Mitgliedsstaaten
nach § 6 der Pflanzenschutz-
Sachkundeverordnung  . . . . Gebühr

nach § 2
Absatz 1

1.7.6 Ausstellen des Sachkunde-
nachweises  . . . . . . . . . . . . . . 40,—

1.7.7 Anerkennung einer Fortbil-
dungsveranstaltung  . . . . . . . 80,—

bis 500,—
1.7.8 Ausstellen einer Teilnahme-

bescheinigung für eine Fort-
bildungsveranstaltung  . . . . . 20,—“.

2.4 In Nummer 1.8 wird der Gebührenrahmen „40,— bis
4000,—“ durch den Gebührensatz „Gebühr nach § 2
Absatz 1“ ersetzt.

2.5 Die Nummern 1.10 bis 1.10.2 werden gestrichen.

2.6 Nummer 1.11 wird Nummer 1.10.

2.7 Die Nummern 2.4 bis 2.4.2 werden gestrichen.

2.8 In Nummer 3 wird die Textstelle „13. Dezember 2007
(BGBl. I S. 2930, 2933)“ durch die Textstelle „27. Juni
2013 (BGBl. I S. 1953, 1971)“ ersetzt.

2.9 Hinter Nummer 3.1 wird folgende Nummer 3.1.1 ein-
gefügt:
„3.1.1 Bestimmungsortkontrollen

(Dokumentenkontrolle und
Weiterleitung einer Sendung
zur Bestimmungsortkon-
trolle)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50“.

2.10 In Nummer 4.2 wird die Textstelle „Erst- oder Ersatz-
ausfertigung“ durch die Textstelle „Ausfertigung“ und
der Gebührensatz „18,—“ durch den Gebührensatz
„18,50“ ersetzt.

2.11 In Nummer 4.3 wird die Textstelle „Erst- oder Ersatz-
ausfertigung“ durch die Textstelle „Ausfertigung“ und
der Gebührensatz „21,—“ durch den Gebührensatz
„21,50“ ersetzt.

2.12 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 4.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50
Nummer 4.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50
Nummer 4.7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Nummer 4.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50

2.13 Hinter Nummer 4.8 werden folgende neue Nummern
4.9 bis 4.9.2 eingefügt:
„4.9 Erstmalige und jährliche

Betriebsanerkennung nach
§§ 13d und 13p der Pflanzen-
beschauverordnung (Ver-
wendung Pflanzenpass, Be-
handlung und Herstellung
von Verpackungsmaterial

aus Holz nach dem „Interna-
tional Standard for Phytosa-
nitary Measures“ (ISPM)
Nummer 15 der Internatio-
nal Plant Protection Con-
vention (IPPC)) sowie erst-
malige Betriebsanerkennung
als genehmigter Kontrollort
nach § 8a der Pflanzenbe-
schauverordnung  . . . . . . . . . 65,50

4.9.1 Registrierung (Verwaltungs-
gebühr) nach § 13n der Pflan-
zenbeschauverordnung . . . . . Gebühr

nach § 2
Absatz 1

4.9.2 bei weitergehenden Unter-
suchungen . . . . . . . . . . . . . . . Gebühr

nach § 2
Absatz 1“.

2.14 Die bisherigen Nummern 4.9 bis 4.12 werden Num-
mern 4.10 bis 4.13.

2.15 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 4.10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
Nummer 4.11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
Nummer 4.12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46

2.16 Die neue Nummer 4.13 erhält folgende Fassung:
„4.13 Fehlfahrten, Wartezeiten,

Mehraufwand (zum Beispiel
Zusatzaufwand bei Ersatz-
beziehungsweise Neuausfer-
tigung eines Pflanzenge-
sundheits- beziehungsweise
Wiederausfuhrzeugnisses;
manuelle Datenerfassung) . . Gebühr

nach § 2
Absatz 1“.

§ 6 
Änderung der Gebührenordnung für das Hochschulwesen

Die Anlage A der Gebührenordnung für das Hochschul-
wesen vom 6. Dezember 1994 (HmbGVBl. S. 421), zuletzt
geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 535), wird wie
folgt geändert:

1. Hinter Nummer 15.7 wird folgende Nummer 15.8
angefügt:
„15.8 Anzeige der Aufhebung ei-

ner Hochschule durch ihren
Träger gemäß § 117 Absatz 5
HmbHG  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,—

bis 7 000,—“.
2. Nummer 16.9 erhält folgende Fassung:

„16.9 Rücknahme oder Widerruf
der staatlichen Anerken-
nung einer nichtstaatlichen
Berufsakademie nach § 14
Absatz 4 HmbBAG  . . . . . . . 1 500,—

bis 7 000,—“.
§ 7

Änderung der Gebührenordnung für Amtshandlungen
auf dem Gebiet des Denkmalschutzes

In den Nummern 6 bis 8 der Anlage der Gebührenordnung
für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Denkmalschutzes
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vom 14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 653), geändert am
5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), wird jeweils folgender
Gebührensatz eingefügt: „nach Zeitaufwand“.

§ 8
Änderung der Gebührenordnung für das

Chemische Untersuchungsamt der Universität Hamburg

In § 2 Absatz 1 Satz 1 der Gebührenordnung für das
Chemische Untersuchungsamt der Universität Hamburg vom
6. Dezember 1994 (HmbGVBl. S. 417), zuletzt geändert am
14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), treten in den nachste-
hend genannten Nummern an die Stelle der bisherigen
Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:

Nummer 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,25
Nummer 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,—
Nummer 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,50
Nummer 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50

§ 9
Änderung der Gebührenordnung

für das Schulwesen sowie für die Bereiche
der Berufsbildung und der allgemeinen Fortbildung

Die Gebührenordnung für das Schulwesen sowie für die
Bereiche der Berufsbildung und der allgemeinen Fortbildung
vom 7. Dezember 1993 (HmbGVBl. S. 349), zuletzt geändert
am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 535), wird wie folgt
geändert:

1. Anlage A Abschnitt II erhält folgende Fassung:

„II Staatliche Jugendmusikschule
1 Grundfach- und Hauptfach-

unterricht 
1.1 Einzelunterricht, je Schüler

und Unterrichtsjahr
1.1.1 15 Minuten wöchentlich  . . . 300,— 
1.1.2 30 Minuten wöchentlich  . . . 600,— 
1.1.3 45 Minuten wöchentlich  . . . 900,— 
1.1.4 60 Minuten wöchentlich  . . . 1.200,— 
1.1.5 75 Minuten wöchentlich  . . . 1.500,— 
1.1.6 90 Minuten wöchentlich

(Durchführung nur in Aus-
nahmefällen und auf Antrag
nach Entscheidung durch
die Leitung der Jugendmu-
sikschule)  . . . . . . . . . . . . . . . 1.800,— 

1.2 Partnerunterricht, je Schüler
und Unterrichtsjahr

1.2.1 30 Minuten wöchentlich  . . . 396,—
1.2.2 45 Minuten wöchentlich  . . . 516,—
1.3 Gruppe von drei Schülern, je

Schüler und Unterrichtsjahr
1.3.1 30 Minuten wöchentlich  . . . 264,—
1.3.2 45 Minuten wöchentlich  . . . 396,—
1.3.3 60 Minuten wöchentlich  . . . 528,—
1.3.4 90 Minuten wöchentlich 

(Durchführung nur in Aus-
nahmefällen und auf Antrag
nach Entscheidung durch
die Leitung der Jugendmu-
sikschule)  . . . . . . . . . . . . . . . 792,— 

1.4 Gruppe von vier Schülern, je
Schüler und Unterrichtsjahr

1.4.1 30 Minuten wöchentlich  . . . 204,—

1.4.2 45 Minuten wöchentlich  . . . 306,—
1.4.3 60 Minuten wöchentlich  . . . 396,—
1.4.4 90 Minuten wöchentlich 

(Durchführung nur in Aus-
nahmefällen und auf Antrag
nach Entscheidung durch
die Leitung der Jugendmu-
sikschule)  . . . . . . . . . . . . . . . 612,— 

1.5 Gruppe ab fünf Schülern
(fünf bis elf Schüler), je
Schüler und Unterrichtsjahr

1.5.1 30 Minuten wöchentlich  . . . 120,—
1.5.2 45 Minuten wöchentlich  . . . 180,—
1.5.3 60 Minuten wöchentlich  . . . 240,—
1.5.4 90 Minuten wöchentlich 

(Durchführung nur in Aus-
nahmefällen und auf Antrag
nach Entscheidung durch
die Leitung der Jugendmu-
sikschule)  . . . . . . . . . . . . . . . 360,— 

1.6 Großgruppen ab 20 Schü-
lern, je Schüler und Unter-
richtsjahr

1.6.1 60 Minuten wöchentlich  . . . 120,—
1.6.2 120 Minuten wöchentlich  . . 240,—
1.7 JMS -Klassenunterr icht

(zwölf bis neunzehn Schü-
ler), je Schüler und Unter-
richtsjahr

1.7.1 30 Minuten wöchentlich  . . . 120,—
1.7.2 45 Minuten wöchentlich  . . . 174,—
1.7.3 60 Minuten wöchentlich  . . . 228,—
1.7.4 90 Minuten wöchentlich 

(Durchführung nur in Aus-
nahmefällen und auf Antrag
nach Entscheidung durch
die Leitung der Jungendmu-
sikschule)  . . . . . . . . . . . . . . . 348,— 

1.8 Weitere Gruppenangebote
1.8.1 als Halbjahres- oder Kom-

paktkurs (zwölf bis neun-
zehn Schüler), Zeitumfang
wird im Einzelfall definiert,
je Schüler,  . . . . . . . . . . . . . . . 114,— 

1.8.2 Mutter-Vater-Kind Singen
(Gruppe ab zehn Kinder), je
Kind und Halbjahr  . . . . . . . 144,— 

1.8.3 Mutter-Vater-Kind Singen
(Gruppe fünf bis neun Kin-
der), je Kind und Halbjahr 180,— 

2 kombinierter Gruppen- und
Einzelunterricht, je Schüler
und Unterrichtsjahr 

2.1 60 Minuten wöchentlich in
einer Gruppe von drei
Schülern  . . . . . . . . . . . . . . . . 480,—

2.2 75 Minuten wöchentlich in
einer Gruppe von vier
Schülern  . . . . . . . . . . . . . . . . 480,—

2.3 Zusatzangebot des beson-
ders leistungsorientierten
Unterrichts (Klassenunter-
richt mit zwölf bis neunzehn
Schülern) . . . . . . . . . . . . . . . . 180,—

3 Fächerpakete, je Schüler und
Unterrichtsjahr 

3.1 Instrumentale Frühförde-
rung



Dienstag, den 31. Dezember 2013554 HmbGVBl. Nr. 56

Gruppe von drei bis sechs
Schülern im Alter von drei
bis sieben Jahren im Einzel-
und Gruppenunterricht mit
wöchentlich 60 bis 120 Mi-
nuten Unterricht  . . . . . . . . . 696,—

3.2 Junge Akademie Hamburg
für Popular-, Theater- und
Unterhaltungs-Musik mit
Hauptfach wöchentlich 240
Minuten im jeweils definier-
ten Fächerzusammenhang 1.416,—

3.3 Musical Akademie für Teens,
wöchentlich 240 Minuten im
jeweils definierten Fächer-
zusammenhang . . . . . . . . . . . 1.416,— 

3.4 Jugendopern-Akademie, wö-
chentlich 180 Minuten im
jeweils definierten Fächer-
zusammenhang

3.4.1 Grundklasse  . . . . . . . . . . . . . 420,—
3.4.2 Fortgeschrittenenklasse . . . . 420,—
3.5 Studienvorbereitender Un-

terricht – Förderklasse . . . . . 1.200,— 
3.6 Chor (zum Beispiel Knaben-

chor, Mädchenchor ein-
schließlich Stimmbildung)

3.6.1 30 Minuten wöchentlich  . . . 120,—
3.6.2 120 Minuten wöchentlich  . . 228,—
3.6.3 260 Minuten wöchentlich  . . 270,—
4 Musiktherapie, je Schüler

und Unterrichtsjahr 
4.1 Einzeltherapie

einschließlich einer Eltern-
beratung von 15 Minuten bei
Bedarf

4.1.1 30 Minuten Therapie wö-
chentlich  . . . . . . . . . . . . . . . . 828,—

4.1.2 45 Minuten Therapie wö-
chentlich  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.104,—

4.1.3 60 Minuten Therapie wö-
chentlich  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656,—

4.2 Gruppentherapie ab zwei
Schülern, einschließlich ei-
ner Elternberatung von 15
Minuten bei Bedarf  . . . . . . .

4.2.1 30 Minuten Therapie wö-
chentlich  . . . . . . . . . . . . . . . . 552,—

4.2.2 45 Minuten Therapie wö-
chentlich  . . . . . . . . . . . . . . . . 828,—

4.2.3 60 Minuten Therapie wö-
chentlich  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.104,—

4.2.4 90 Minuten Therapie wö-
chentlich  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.656,—

5 Unterricht für Institutionen 
Zu den Institutionen ge-
hören insbesondere Hortträ-
ger, Schulvereine oder Kin-
dertageseinrichtungen. Die
Angebote sind für ein Schul-
halbjahr bindend. Der Un-
terricht findet ausschließ-
lich in den Schulwochen
statt. 
Die Gruppengröße umfasst
neun bis vierzehn Teilneh-
mer. Bei weniger als neun
oder mehr als vierzehn Teil-

nehmenden kann der Unter-
richt auf Antrag nach Ent-
scheidung der Leitung der
Jugendmusikschule aus-
nahmsweise durchgeführt
werden. Die Gebühr beträgt
je Gruppe und Schulhalb-
jahr: 

5.1 bei wöchentlich 30 Minuten
Unterricht  . . . . . . . . . . . . . . . 288,—

5.2 bei wöchentlich 45 Minuten
Unterricht  . . . . . . . . . . . . . . . 420,—

5.3 bei wöchentlich 60 Minuten
Unterricht  . . . . . . . . . . . . . . . 576,—

5.4 bei wöchentlich 90 Minuten
Unterricht  . . . . . . . . . . . . . . . 840,—

6 Weitere Unterrichtsangebo-
te

6.1 Kammermusik als Halbjah-
reskurs 60 Minuten wö-
chentlich, je Schüler 129,— 

6.2 Unterricht im Tonstudio
(zum Beispiel Band-Coa-
ching kreativ),
48 Stunden je Halbjahr (zwei
bis vier Schüler), je Schüler 372,— 

6.3 Musikproduktion am Com-
puter, je Vierteljahr (zwei bis
vier Schüler), je Schüler . . . . 156,— 

6.4 Mal- und Kunstatelier
Kurse für Vorschüler und
Schüler als Halbjahreskurs,
je Teilnehmer (60 Minuten
wöchentlich)  . . . . . . . . . . . . . 150,— 
Als Materialkosten sind je
Teilnehmer und je Termin
2 Euro zu erstatten.

7 Ermäßigungen 
7.1 Geschwister- und Mehr-

fächerermäßigung
7.1.1 Bei der Teilnahme eines oder

mehrerer Kinder einer Fa-
milie am Unterricht ermäßi-
gen sich sämtliche Gebühren
der Nummern 1.1 bis 4.2.4
sowie 6.1 bis 6.4
– bei Inanspruchnahme ei-

ner dritten Unterrichts-
einheit um 25 v.H.,

– bei Inanspruchnahme ei-
ner vierten und jeder wei-
teren Unterrichtseinheit
um 40 v.H.

7.1.2 Es ist mindestens der Ge-
samtbetrag zu zahlen, der für
die um eine Unterrichtsein-
heit verringerte Anzahl der
belegten Unterrichtseinhei-
ten zu zahlen wäre.

7.2 Nichterhebung und Gebüh-
renermäßigung aus sozialen
Gründen

7.2.1 Überschreitet das gemäß
§ 82 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB XII)
ermittelte bereinigte Famili-
ennettoeinkommen den 1,8-
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fachen Regelsatz der Sozial-
hilfe um nicht mehr als
30 v.H. werden gestaffelte
Gebührenermäßigungen ge-
währt. Die Ermäßigung be-
trägt bei einer Überschrei-
tung
– um bis zu 30 v.H. des in

Satz 1 genannten Einkom-
mens 10 v.H. der Gebühr, 

– um bis zu 25 v.H. des in
Satz 1 genannten Einkom-
mens 25 v.H. der Gebühr, 

– um bis zu 20 v.H. des in
Satz 1 genannten Einkom-
mens 40 v.H. der Gebühr, 

– um bis zu 15 v.H. des in
Satz 1 genannten Einkom-
mens 55 v.H. der Gebühr, 

– um bis zu 10 v.H. des in
Satz 1 genannten Einkom-
mens 70 v.H. der Gebühr, 

– um bis zu 5 v.H. des in Satz
1 genannten Einkommens
80 v.H. der Gebühr.

Die Gebührenermäßigung
aus sozialen Gründen kann
neben Ermäßigungen gemäß
Nummer 7.1 gewährt wer-
den. 

7.2.2 Entspricht das gemäß § 82
SGB XII ermittelte berei-
nigte Familiennettoeinkom-
men nicht mehr als dem 1,8-
fachen Regelsatz der Sozial-
hilfe, ist ausschließlich die
Mindestgebühr nach Num-
mer 7.3 zu zahlen. 

7.2.3 Eine Gebühr wird nicht
erhoben, wenn dies zur Ab-
wendung einer besonderen
persönlichen Härte geboten
ist oder ein überwiegendes
öffentliches Interesse auf
den Verzicht besteht. Die
Entscheidung darüber ob-
liegt der zuständigen Be-
hörde.

7.3 Die Mindestgebühr beträgt
je Monat und Schüler 10
Euro. 

8 Leihgebühren für die Aus-
leihe von Musikinstrumen-
ten und Steppschuhen je
Unterrichtsjahr

8.1 für ein Instrument mit ei-
nem Anschaffungswert bis
zu 400 Euro  . . . . . . . . . . . . . . 25,20

8.2 für ein Instrument mit ei-
nem Anschaffungswert ab
400 Euro bis zu 800 Euro 50,40

8.3 für ein Instrument mit ei-
nem Anschaffungswert ab
800 Euro und darüber  . . . . . 100,80

8.4 bei der Nutzung von drei bis
fünf Instrumenten unabhän-
gig vom Anschaffungswert

im Rahmen eines Orientie-
rungshalbjahres mit dem
Unterrichtsangebot „Instru-
mentenkarussel“ . . . . . . . . . . 84,—

8.5 für Großgruppen nach Num-
mern 1.6.1 und 1.6.2 unab-
hängig vom Anschaffungs-
wert des Instrumentes  . . . . . 50,—

8.6 Ausleihe von Steppschuhen
im Rahmen des Unterrichts
nach Nummer 3.3, je Paar  . . 24,—

8.7 nach Ablauf der vereinbar-
ten Nutzungszeit für jedes
Instrument beziehungsweise
Steppschuhpaar und jede
angefangene Kalenderwoche
zusätzlich zu den anteiligen
Gebühren nach Nummern
8.1 bis 8.6 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,— 
höchstens  . . . . . . . . . . . . . . . 50,— 

9 Ausnahmen von der Gebüh-
renpflicht

9.1 Für besonders talentierte
Schülerinnen und Schüler
kann ein Stipendium verge-
ben werden. Auswahl- und
Vergabekriterien werden in
einer Verfahrensrichtlinie
geregelt. 

9.2 Bei den Angeboten nach
Nummer 5 wird für die Be-
nutzung von Musikinstru-
menten keine Gebühr erho-
ben.

9.3 Für die Mitwirkung von
Schülern und externen
Schülern der Staatlichen
Jugendmusikschule an Er-
gänzungsfächern sowie in
Ensembles, Orchestern und
Chören, die andernfalls
nicht besetzt werden könn-
ten, werden Gebühren nicht
erhoben. 
Entsprechendes gilt für die
Benutzung von Musikin-
strumenten. 

10 Für die Teilnahme am En-
sembleunterricht für Unter-
richtsteilnehmer, die mit
keinem Hauptfach an der Ju-
gendmusikschule angemel-
det sind (Gastschüler), je
Schüler und Unterrichtsjahr 120,—

11 Für Unterrichtsteilnehmer,
die nicht mit Hauptwohnsitz
in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg gemeldet
sind (auswärtige Schüler), je
Schüler und Unterrichtsjahr
zusätzlich zu den Gebühren
nach Nummern 1 bis 6 und
10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,—“.

2. In Anlage B Abschnitt I werden die Nummern 5.5 und
5.6 gestrichen. Die Nummern 5.7 bis 5.7.2 werden
Nummern 5.5 bis 5.5.2. 
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§ 10
Änderung der Gebührenordnung

für das amtliche Vermessungswesen und den
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg

Abschnitt I der Anlage der Gebührenordnung für das
amtliche Vermessungswesen und den Gutachterausschuss
für Grundstückswerte in Hamburg vom 5. Dezember 2006
(HmbGVBl. S. 580), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012
(HmbGVBl. S. 535), wird wie folgt geändert:

1. In den Nummern 12.4.1 und 12.4.2 wird jeweils die
Textstelle „Nummer 12.5“ durch die Textstelle „Num-
mer 12.6“ ersetzt.

2. Hinter Nummer 12.4.4 wird folgende Nummer 12.5
eingefügt:
„12.5 201210 Formularbasierte Immo-

bilienwertauskunft im
Netz (IWAN) für jeder-
man, je Wert  . . . . . . . . . . . 14,—“.

3. Die bisherigen Nummern 12.5 bis 12.5.3 werden
Nummern 12.6 bis 12.6.3.

4. Die neue Nummer 12.6.3 wird wie folgt geändert:

4.1 In Satz 1 wird die Textstelle „12.5.1 und 12.5.2“ durch
die Textstelle „12.6.1 und 12.6.2“ ersetzt.

4.2 Die Sätze 4 bis 6 werden gestrichen.

5. Die bisherigen Nummern 12.6 bis 12.6.3 werden
gestrichen.

6. Nummer 12.7.4 wird gestrichen. 

§ 11
Änderung der Gebührenordnung

für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Wohnungswesens
und des Wohnungsbaus

Die Anlage der Gebührenordnung für Amtshandlungen auf
dem Gebiet des Wohnungswesens und des Wohnungsbaus vom
2. Dezember 2008 (HmbGVBl. S. 403), zuletzt geändert am
18. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 277), wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 3.6 wird hinter der Textstelle „§ 9
HmbWoSchG“ die Textstelle „, auch in den Fällen des
§ 13 Absatz 3 HmbWoSchG“ eingefügt.

2. In Nummer 3.9 wird hinter der Textstelle „§ 13“
jeweils der Buchstabe „a“ eingefügt.

3. Es wird folgende Nummer 3.10 angefügt:
„3.10 Wiederholte Aufforderung

zur Entfernung ordnungs-
widriger Angebote und Wer-
bung im Internet, wenn der
Adressat der vorangegange-
nen Aufforderung nicht ge-
folgt ist
je betroffene Wohnung  . . . . 50
jedoch höchstens  . . . . . . . . . 1000“.

§ 12
Änderung der Gebührenordnung

für Amtshandlungen auf den Gebieten des Vereins-
und des Stiftungsrechts

Die Anlage der Gebührenordnung für Amtshandlungen
auf den Gebieten des Vereins- und des Stiftungsrechts vom
10. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 323), zuletzt geändert am

14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Nummern 1.1 bis 1.3 erhalten folgende Fassung:
„1.1 Verleihung der Rechtsfähig-

keit an einen wirtschaftli-
chen Verein (§ 22 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs – BGB) 250

bis 1.000
1.2 Genehmigung zur Änderung

der Satzung (§ 33 Absatz 2
BGB) oder satzungsgemäß
erforderliche Zustimmung
zur Änderung der Satzung 50

bis 500
1.3 Entziehung der Rechtsfähig-

keit (§ 43 BGB)  . . . . . . . . . . . 250
bis 1.000“.

2. Nummern 2.2 bis 2.7 werden durch folgende Num-
mern 2.2 bis 3 ersetzt:
„2.2 Anerkennung einer privaten

Stiftung (§ 80 Absatz 2 BGB)
bei einem Gründungsvermö-
gen:
bis zu 50.000 Euro  . . . . . 1.200
bis zu 100.000 Euro  . . . . . 1.300
bis zu 150.000 Euro  . . . . . 1.400
bis zu 200.000 Euro  . . . . . 1.500
bis zu 250.000 Euro  . . . . . 1.600
bis zu 300.000 Euro  . . . . . 1.700
bis zu 350.000 Euro  . . . . . 1.800
bis zu 400.000 Euro  . . . . . 1.900
bis zu 450.000 Euro  . . . . . 2.100
bis zu 500.000 Euro  . . . . . 2.300
bis zu 1.000.000 Euro  . . . . . 2.900
über 1.000.000 Euro  . . . . . 3.500
Bei besonders aufwendigen
Anerkennungsverfahren, de-
ren Bearbeitung das übliche
Maß deutlich übersteigt,
kann ein Zuschlag von 50
Euro bis 2.000 Euro erhoben
werden. 

2.3 Prüfung der Jahresrechnung
einer privaten Stiftung nach
§ 5 Absatz 2 des Hamburgi-
schen Stiftungsgesetzes vom
14. Dezember 2005 (Hmb-
GVBl. 2005 S. 521, 2007
S. 202) in der jeweils gelten-
den Fassung  . . . . . . . . . . . . . 50

bis 1.000
2.4 Ausführliche, über allge-

meine Hinweise und In-
formationen hinausgehende
Beratung einer privaten Stif-
tung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

bis 1.000
2.5 Satzungsänderungen von

Amts wegen (§ 87 BGB, § 7
Absatz 4 des Hamburgischen
Stiftungsgesetzes) . . . . . . . . . 50

bis 500
2.6 Genehmigung zur Änderung

einer Satzung (§ 7 Absatz 3
des Hamburgischen Stif-
tungsgesetzes)  . . . . . . . . . . . . 50

bis 1.000
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Bei besonders aufwendigen
Genehmigungsverfahren,
deren Bearbeitung das übli-
che Maß deutlich übersteigt,
kann ein Zuschlag von 50
Euro bis 1.000 Euro erhoben
werden. 

2.7 Legitimation des Vorstandes
einer Stiftung (§ 5 Absatz 4
des Hamburgischen Stif-
tungsgesetzes)  . . . . . . . . . . . . 25

bis 75
2.8 Anordnung aufsichtsrecht-

licher Maßnahmen mit Aus-
nahme von Erinnerungs-
und Mahnschreiben (§ 6 des
Hamburgischen Stiftungs-
gesetzes)  . . . . . . . . . . . . . . . . 100

bis 1.000
2.9 Aufhebung einer Stiftung

oder Genehmigung zur Auf-
hebung einer Stiftung (§ 87
BGB, § 7 Absätze 2 und 4 des
Hamburgischen Stiftungs-
gesetzes)  . . . . . . . . . . . . . . . . 100

bis 500
2.10 Die Gebühren nach den

Nummern 2.2, 2.6, 2.7 und
2.9 werden auch im Falle der
Ablehnung entsprechender
Anträge erhoben. Nummer
2.11 bleibt unberührt.

2.11 Von der Erhebung einer
Gebühr nach den Nummern
2.5 bis 2.9 kann abgesehen
oder die Gebühr kann er-
mäßigt werden, wenn dies
zur Abwendung einer Härte
für die Stiftung geboten ist
oder ein überwiegendes
öffentliches Interesse auf
den Verzicht besteht. 

2.12 Gebühren nach den Num-
mern 2.3 und 2.4 können
ermäßigt oder erlassen wer-
den, wenn eine Stiftung zwar
als private Stiftung gilt, sie
aber dennoch ganz überwie-
gend gemeinnützige Zwecke
verfolgt.

3 Sonstige Amtshandlungen
einschließlich Auskünften
und Beratungsleistungen ge-
genüber Stiftungen oder
Stiftungsgremien sind ge-
bührenfrei.“

§ 13

Änderung der Gebührenordnung
für die Wirtschaftsverwaltung

Die Anlage der Gebührenordnung für die Wirtschaftsver-
waltung vom 17. Dezember 1991 (HmbGVBl. S. 475), zuletzt
geändert am 16. Juli 2013 (HmbGVBl. S. 334), wird wie folgt
geändert:

1. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1.1.3.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,—
Nummer 1.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310,—

bis 410,—
Nummer 1.2.2.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,— 

bis 230,—
Nummer 1.2.3.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,—

bis 230,—
Nummer 1.2.3.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,—

bis 230,—
Nummer 1.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,—

bis 285,—
Nummer 1.2.5.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,—

bis 230,—
Nummer 1.2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,—

bis 265,—
Nummer 1.2.7.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,—

bis 230,—
Nummer 1.2.7.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,—
Nummer 1.2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,—

bis 230,—
Nummer 1.2.9.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,—

bis 235,—
Nummer 1.2.9.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,—
Nummer 1.2.9.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,—
Nummer 1.2.9.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,— 
Nummer 1.2.9.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,—

bis 235,—
Nummer 1.2.9.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
Nummer 1.2.9.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
Nummer 1.2.9.7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
Nummer 1.2.9.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
Nummer 1.2.10.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,—

bis 1.400,—
Nummer 1.2.10.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,— 

bis 1.400,—
Nummer 1.2.10.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,—

bis 1.100,—
Nummer 1.2.10.1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,—

bis 330,—
Nummer 4.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,—

bis 515,—
Nummer 4.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,—
Nummer 4.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,—
Nummer 4.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,—

2. Nummer 4.5 wird gestrichen.

3. In Nummer 5 wird der Gebührensatz „35,—“ durch
den Gebührensatz „40,—“ ersetzt.

4. In Nummer 8 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „13“
ersetzt.

5. Nummer 8.2 erhält folgende Fassung: 
„8.2 Anordnung zur Bestellung

eines Geldwäschebeauftrag-
ten oder zur Schaffung
sonstiger interner Siche-
rungsmaßnahmen (§ 9), es
sei denn, die Anordnung
ergeht im Wege der Allge-
meinverfügung  . . . . . . . . . . . 30,—

bis 1.000,—“.
6. Hinter Nummer 8.3 wird folgende neue Nummer 8.4

eingefügt:
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„8.4 Antragsgemäße Bestim-
mung der zuständigen Be-
hörde, dass Verpflichtete von
der Bestellung eines Geld-
wäschebeauftragten nach § 9
Absatz 2 Nummer 1 absehen
können (§ 9 Absatz 5) . . . . . . 30,— 

bis 1.000,—“.
7. Die bisherigen Nummern 8.4 und 8.5 werden Num-

mern 8.5 und 8.6.

8. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 10.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,— 
Nummer 10.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
Nummer 10.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
Nummer 10.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—

9. Nummer 11 erhält folgende Fassung:
„11 Ausdehnungen, Berichti-

gungen, Zweitschriften, Be-
scheinigungen, nachträgli-
che Auflagen und Anord-
nungen“.

10. In Nummer 11.1 wird der Gebührensatz „40,—“
durch den Gebührensatz „45,—“ ersetzt.

11. Hinter Nummer 11.2 wird folgende Nummer 11.3
angefügt:
„11.3 Nachträgliche Auflagen und

Anordnungen, soweit nicht
nach den Nummern 11.1
und 11.2 eine besondere Ge-
bühr zu erheben ist  . . . . . . . 15,—

bis 300,—“.

§ 14
Änderung der Gebührenordnung für das Bergwesen

§ 1 der Gebührenordnung für das Bergwesen vom 5. De-
zember 1995 (HmbGVBl. S. 405), zuletzt geändert am 14. De-
zember 2010 (HmbGVBl. S. 667), wird wie folgt geändert:

1. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1 erster Gebührensatz  . . . 34,—

zweiter Gebührensatz . . 27,—
dritter Gebührensatz  . . 22,—

Nummer 2.1.1 erster Gebührensatz  . . . 680,—
zweiter Gebührensatz . . 4.000,— 

Nummer 2.1.2 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 1.330,—

Nummer 2.2 erster Gebührensatz  . . . 1.330,—
zweiter Gebührensatz . . 17.350,—

Nummer 2.3 erster Gebührensatz  . . . 1.330,—
zweiter Gebührensatz . . 17.350,— 

Nummer 2.4 erster Gebührensatz  . . . 170,—
zweiter Gebührensatz . . 2.000,—

Nummer 2.5.1 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 2.000,—

Nummer 2.5.2 erster Gebührensatz  . . . 170,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.6 erster Gebührensatz  . . . 686,—
zweiter Gebührensatz . . 8.700,—

Nummer 2.7 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.8 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 1.330,—

Nummer 2.9 erster Gebührensatz  . . . 70,—
zweiter Gebührensatz . . 340,—

Nummer 2.10 erster Gebührensatz  . . . 70,—
zweiter Gebührensatz . . 340,— 

Nummer 2.11 erster Gebührensatz  . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.12 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.13 erster Gebührensatz  . . . 70,—
zweiter Gebührensatz . . 340,—

Nummer 2.14 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.15 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.16 erster Gebührensatz  . . . 680,—
zweiter Gebührensatz . . 6.750,—

Nummer 2.17 erster Gebührensatz  . . . 680,—
zweiter Gebührensatz . . 6.750,—

Nummer 2.18 erster Gebührensatz  . . . 680,—
zweiter Gebührensatz . . 6.750,—

Nummer 2.19 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 1.330,—

Nummer 2.20 erster Gebührensatz  . . . 70,—
zweiter Gebührensatz . . 135,—

Nummer 2.21 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 940,—

Nummer 2.22 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 1.330,—

Nummer 2.23 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.24 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.25 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 1.710,—

Nummer 2.26 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.27 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.28 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.29 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 2.30 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 3.1.1 erster Gebührensatz  . . . 680,—
zweiter Gebührensatz . . 20.400,—

Nummer 3.1.2 erster Gebührensatz  . . . 3.400,—
zweiter Gebührensatz . . 102.700,—

Nummer 3.1.3 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 20.400,—

Nummer 3.2 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 3.3 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 3.4 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 2.040,—

Nummer 3.5 erster Gebührensatz  . . . 240,—
zweiter Gebührensatz . . 2.400,—

Nummer 3.6 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—

Nummer 3.7 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 17.080,—

Nummer 3.8 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.9 erster Gebührensatz  . . . 135,—
zweiter Gebührensatz . . 680,—
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Nummer 3.10 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.11 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.12 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 4.000,—

Nummer 3.13 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.14 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.15 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.16 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.17 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

Nummer 3.18 erster Gebührensatz  . . . 340,—
zweiter Gebührensatz . . 3.370,—

2. Nummer 4.1 erhält folgende Fassung:
„4.1 Entscheidung über einen

Antrag auf Durchführung
einer Grundabtretung nach
§ 77 BBergG  . . . . . . . . . . . . . 680,—

bis 10.200,—“.
3. In Nummer 4.2 wird der Gebührenrahmen „670,— bis

6.600,—“ durch den Gebührenrahmen „680,— bis
6.750,—“ ersetzt.

4. Nummer 4.3 erhält folgende Fassung:
„4.3 Entscheidung über eine Er-

gänzungsentschädigung nach
§ 89 Absatz 2 BBergG . . . . . . 170,—

bis 3.400,—“.
5. In den nachstehend genannten Nummern treten an

die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 4.3 erster Gebührensatz  . . . 170,—

zweiter Gebührensatz . . 3.400,—
Nummer 4.4 erster Gebührensatz  . . . 165,—

zweiter Gebührensatz . . 1.330,—
Nummer 4.5 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.6 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.7 erster Gebührensatz  . . . 680,—

zweiter Gebührensatz . . 6.750,—
Nummer 4.8 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.9 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.10 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.11 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.12 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.13 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 1.900,—
Nummer 4.14 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 4.15 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—

6. Nummern 4.16 und 4.17 erhalten folgende Fassung:
„4.16 Entscheidung über den An-

trag auf Festsetzung der Ent-
schädigung oder auf den

Anspruch der Verpflichtung
zur Wiederherstellung nach
§ 102 Absatz 2 BBergG . . . . . 135,—

bis 2.000,—
4.17 Entscheidung über die Ent-

schädigung für eine Wert-
minderung eines Grund-
stücks nach § 109 Absatz 4
BBergG  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,—“.

bis 2.000,—“.
7. In den nachstehend genannten Nummern treten an

die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 5.1 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 5.2 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 3.370,—
Nummer 5.3 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 5.4 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 5.5 erster Gebührensatz  . . . 135,—

zweiter Gebührensatz . . 680,—
Nummer 5.6 erster Gebührensatz  . . . 338,—

zweiter Gebührensatz . . 3.370,—
Nummer 6.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,—
Nummer 6.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,—
Nummer 6.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,—
Nummer 6.4.2 erster Gebührensatz  . . . 17,—

zweiter Gebührensatz . . 205,—
8. Hinter Nummer 6.4.2 werden folgende Nummern 7

bis 8.4 angefügt:
„7. Transit-Rohrleitungen
7.1 Entscheidung über den An-

trag auf Genehmigung der
Errichtung nach § 133 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1
BBergG  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.850,— 

bis 68.500,—
7.2 Entscheidung über den An-

trag auf Genehmigung des
Betriebs nach § 133 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 BBergG  . . 6.850,—

bis 68.500,—
7.3 Entscheidung über die nach-

trägliche Änderung der Ge-
nehmigung oder die nach-
trägliche Aufnahme, Ände-
rung oder Ergänzung von
Auflagen nach § 133 Absätze
1 und 2 BBergG  . . . . . . . . . . 340,—

bis 6.850,—
7.4 Prüfung und Untersuchung,

die in Nebenbestimmungen
einer Genehmigung ange-
ordnet sind, nach § 133 Ab-
sätze 1 und 2 BBergG  . . . . . 340,—

bis 6.850,— 
8. Unterwasserkabel
8.1 Entscheidung über den An-

trag auf Genehmigung der
Verlegung nach § 133 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit § 133 Ab-
satz 4 BBergG  . . . . . . . . . . . . 6.850,—

bis 68.500,—
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8.2 Entscheidung über den An-
trag auf Genehmigung des
Betriebs nach § 133 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 133 Absatz 4
BBergG  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.850,—

bis 68.500,—
8.3 Entscheidung über die nach-

trägliche Änderung der Ge-
nehmigung oder die nach-
trägliche Aufnahme, Ände-
rung oder Ergänzung von
Auflagen nach § 133 Absätze
1 und 2 in Verbindung mit
§ 133 Absatz 4 BBergG . . . . . 340,—

bis 6.850,—
8.4 Prüfung und Untersuchun-

gen, die in Nebenbestim-
mungen einer Genehmigung
angeordnet sind, nach § 133
Absätze 1 und 2 in Verbin-
dung mit § 133 Absatz 4
BBergG  . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,—

bis 6.850,—“.

§ 15

Änderung der Gebührenordnung
für die Ernährungs- und Landwirtschaftsverwaltung

Die Anlage der Gebührenordnung für die Ernährungs- und
Landwirtschaftsverwaltung vom 6. Februar 1987 (HmbGVBl.
S. 53), zuletzt geändert am 4. Dezember 2007 (HmbGVBl.
S. 422), wird wie folgt geändert:

1. Die Nummern 1 bis 2.1.2.3 werden gestrichen.

2. Nummer 3.1 erhält folgende Fassung:

„3.1 Erteilung eines Fischerei-
scheins (§ 6 Absatz 1 Hmb-
FischG)“.

3. Nummer 3.1.1 erhält folgende Fassung:

„3.1.1 an Angelfischer . . . . . . . . . . . 15,—“.

4. In Nummer 3.1.2 wird der Gebührensatz „10,—“
durch den Gebührensatz „27,—“ ersetzt. 

5. Nummer 3.2 erhält folgende Fassung:

„3.2 Bearbeitung eines gültigen
Fischereischeins“.

6. Hinter Nummer 3.2 werden folgende Nummern 3.2.1
und 3.2.2 eingefügt:

„3.2.1 Änderung oder Ersatz eines
Fischereischeins . . . . . . . . . . 15,—

3.2.2 Erneuerung eines gültigen
Fischereischeins zum Nach-
weis der Entrichtung der
Fischereiabgabe (§ 7 Hmb-
FischG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,—“.

7. Nummer 3.3 erhält folgende Fassung:

„3.3 Rücknahme oder Widerruf
eines Fischereischeins  . . . . . 75 vom

Hundert
der Gebüh-
ren nach
Nummer
3.1“.

8. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 3.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,—
Nummer 3.8 zweiter Gebührensatz  . . . . 108,—

9. Nummern 5.1 bis 5.1.2 erhalten folgende Fassung:

„5.1 Erlaubnis für einen Renn-
oder Pferdezuchtverein

5.1.1 zum Betrieb eines Totalisa-
tors aus Anlass öffentlicher
Pferderennen und anderer
öffentlicher Leistungsprü-
fungen für Pferde (§ 1 Absatz
1 RennwLottG) 

5.1.1.1 je Tag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,—
5.1.1.2 für das Jahr  . . . . . . . . . . . . . . 3400,—
5.1.2 Zusätzliche Erlaubnis für

den Betrieb eines Totalisa-
tors aus Anlass öffentlicher
Pferderennen im Ausland
und anderer ausländischer
Leistungsprüfungen (§ 1 Ab-
satz 4 Satz 1 Rennwett-
LottG) je Totalisator  . . . . . . 50,—

bis 250,—“.

10. Hinter Nummer 5.1.2 wird folgende Nummer 5.1.3
angefügt:

„5.1.3 Zusätzliche Erlaubnis für
den Betrieb von Totalisato-
ren in Kooperation mit an-
deren Rennvereinen und To-
talisatorveranstaltern grenz-
überschreitend (§1 Absatz 4
Satz 2 RennwettLottG) je
Totalisator  . . . . . . . . . . . . . . . 50,—

bis 250,—“. 

11. In Nummer 5.2 wird der Gebührensatz „255,65“
durch den Gebührensatz „250,—“ ersetzt.

12. Hinter Nummer 5.2 werden folgende Nummern 5.2.1
bis 5.2.2. eingefügt:

„5.2.1 für jede weitere Wettannah-
mestelle für das Jahr . . . . . . . 150,—

5.2.2 für die Verlegung einer Wett-
annahmestelle . . . . . . . . . . . . 50,—“.

13. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 5.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,—
Nummer 5.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,—
Nummer 5.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,—

14. Die Nummern 5.3.3 und 5.3.4 werden gestrichen.

15. Nummer 5.4 erhält folgende Fassung:

„5.4 Erlaubnis für die Beschäfti-
gung je eines Buchmacher-
gehilfen (§ 2 Absatz 2 Satz 1
RennwLottG) für das Jahr . . 150,—“.

16 Die Nummern 5.4.1 und 5.4.2 werden gestrichen.

17. In Nummer 5.5 wird der Gebührensatz „20,50“ durch
den Gebührensatz „25,—“ ersetzt.
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18. Nummer 5.6 erhält folgende Fassung:

„5.6 Genehmigung einer Ände-
rung von Totalisatorerlaub-
nissen nach Nummern 5.1
und 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,—

bis 250,—“.

19. Hinter Nummer 5.6 wird folgende Nummer 5.7 ange-
fügt:

„5.7 Genehmigung einer Ände-
rung von Buchmacherer-
laubnissen nach Nummern
5.3 bis 5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 25,—

bis 125,—“.

20. Die Nummern 6 bis 6.3 werden gestrichen.

§ 16

Änderung der Gebührenordnung für das Marktwesen

In Tarifnummer 310 des Teils III der Anlage der Ge-
bührenordnung für das Marktwesen vom 11. Dezember 2001
(HmbGVBl. S. 583), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012
(HmbGVBl. S. 535), treten in den nachstehend genannten
Tarifnummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die
folgenden neuen Gebührensätze:

Tarifnummer 01.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,04
Tarifnummer 01.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,04
Tarifnummer 01.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,04
Tarifnummer 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,04
Tarifnummer 03.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,86
Tarifnummer 03.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,88
Tarifnummer 03.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
Tarifnummer 04.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,18
Tarifnummer 04.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,21
Tarifnummer 04.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,26
Tarifnummer 04.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31
Tarifnummer 05.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60
Tarifnummer 05.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33
Tarifnummer 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87
Tarifnummer 07.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44
Tarifnummer 07.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,46
Tarifnummer 07.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,49
Tarifnummer 08.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,54
Tarifnummer 08.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,54
Tarifnummer 08.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,54
Tarifnummer 08.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,54
Tarifnummer 08.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,04
Tarifnummer 08.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,54
Tarifnummer 09.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44
Tarifnummer 09.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,41
Tarifnummer 09.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,04
Tarifnummer 09.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,41
Tarifnummer 09.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,41
Tarifnummer 10.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,01
Tarifnummer 10.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,01
Tarifnummer 10.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,01
Tarifnummer 10.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,01
Tarifnummer 10.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,04
Tarifnummer 10.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,04
Tarifnummer 10.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,04
Tarifnummer 10.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,63
Tarifnummer 10.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,63
Tarifnummer 10.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,63
Tarifnummer 11.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,04
Tarifnummer 11.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,09

Tarifnummer 11.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,63
Tarifnummer 11.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,66
Tarifnummer 12.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,38
Tarifnummer 12.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,54

§ 17

Änderung der Gebührenordnung in Jagdangelegenheiten

Die Gebührenordnung in Jagdangelegenheiten vom 25. Ja-
nuar 1994 (HmbGVBl. S 25), zuletzt geändert am 4. Dezember
2001 (HmbGVBl. S. 531, 532), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird der Punkt am Ende der Nummer 3 gestri-
chen und es werden folgende Nummern 4 bis 4.2
angefügt:

„4. Befriedung von Grund-
stücken nach § 6a des Bun-
desjagdgesetzes vom 29. Sep-
tember 1976 (BGBl. I S.
2850), zuletzt geändert am
29. Mai 2013 (BGBl I S.
1386), in der jeweils gelten-
den Fassung

4.1 je Einzelflurstück  . . . . . . . . . 370,—
4.2 jedes weitere Flurstück, das

mit dem Flurstück nach
Nummer 4.1 eine zusam-
menhängende Eigentums-
fläche bildet  . . . . . . . . . . . . . 90,—“.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

2.1 In Absatz 1 treten in den nachstehend genannten
Nummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze
die folgenden neuen Gebührensätze:

Nummer 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,—
Nummer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,—
Nummer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,—
Nummer 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,—
Nummer 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,—
Nummer 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,—

2.2 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Für die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung
eines Dreijahresjagdscheines, eines Einjahresjagd-
scheines, eines Jahresjugendjagdscheines, eines Drei-
jahres-Falknerjagdscheines oder eines Tagesjagd-
scheines werden 75 vom Hundert der in Absatz 1 vor-
gesehenen Gebühr erhoben; dabei ist die Gebühr auf
volle Euro aufzurunden. 

(3) Für die Einziehung eines Jagdscheines gemäß § 18
des Bundesjagdgesetzes wird eine Gebühr von 75 vom
Hundert der in Absatz vorgesehenen Gebühr erho-
ben; dabei ist die Gebühr auf volle Euro aufzurun-
den.“

§ 18

Änderung der Gebührenordnung
für den Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen

Die Anlage der Gebührenordnung für den Großmarkt
Obst, Gemüse und Blumen vom 11. Dezember 2001
(HmbGVBl. S. 576), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012
(HmbGVBl. S. 535), wird wie folgt geändert:

1. In Tarifnummer 1110.5 wird der Gebührensatz
„75,—“ durch den Gebührensatz „65,85“ ersetzt.
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2. In den Tarifnummern 1150.0 und 1150.1 wird jeweils
das Wort „Veranstaltung“ durch das Wort „Veranstal-
tungstag“ ersetzt.

3. Tarifnummer 1165.0 erhält folgende Fassung:
„1165.0 Die Aufwendungen ein-

schließlich der Gemein-
kosten für die Reinigung der
Großmarktflächen, die Ent-
sorgung des Abfalls auf den
Flächen, die Entstaubung,
die Sanitärreinigung sowie
für die Schnee- und Eisbe-
seitigung werden auf alle den
Nutzern überlassenen bezie-
hungsweise von ihnen ge-
nutzten oder untervermiete-
ten Flächen und Einrichtun-
gen sowie auf die Flächen
der von den Nutzern selbst
erstellten oder ausgebauten
Gebäude, Anlagen und Ein-
richtungen mit Ausnahme
der von der Großmarkt-
verwaltung selbstgenutzten
Flächen, Flächen für die
Bewirtschaftung von Mehr-
wegverpackungen, Flächen
des Entsorgungsplatzes, zu-
gewiesene Verkehrsflächen,
Freiflächen, die für eigene 
E-Karrenladestationen ge-
nutzt werden, Parkplätzen
und Flächen, deren Benut-
zungsgebühren nicht nach
m² berechnet werden, wie
folgt umgelegt:
a) Flächen der Firmen des

Lebensmittelhandels, au-
ßer des Eierhandels, im
Untergeschoss der Groß-
markthalle, die nachweis-
lich an den zugelassenen
Stellen ihren Abfall anlie-
fern, sowie Transportun-
ternehmen des Lebens-
mittelhandels . . . . . . . . . . = Jahres-

betrag je m²
b) Flächen der Firmen des

Lebensmittelhandels, au-
ßer des Eierhandels, im
Erdgeschoss der Groß-
markthalle, die nachweis-
lich an den zugelassenen
Stellen ihren Abfall an-
liefern, sowie Transport-
unternehmen des Le-
bensmittelhandels . . . . . . = 82 v.H. 

des Jahres-
betrags je
m²

c) Flächen der Erzeugerge-
meinschaft  . . . . . . . . . . . . = 25 v.H.

des Jahres-
betrags je
m²

d) Alle übrigen Flächen mit
Ausnahme der Flächen

der Marktgemeinschaft
Blumengroßmarkt e.G.
und Büros  . . . . . . . . . . . . = 13 v.H.

des Jahres-
betrags je
m²

e) Sämtliche auf dem Groß-
markt Obst, Gemüse und
Blumen vorhandenen Bü-
roräume  . . . . . . . . . . . . . . = 7,8 v.H.

des Jahres-
betrags je
m²

f) Flächen der Marktge-
meinschaft Blumengroß-
markt e.G. . . . . . . . . . . . . . = 2,6 v.H.

des Jahres-
betrags je
m²

nach folgender Formel:

jährliche Aufwendungen
einschließlich Gemein-
kosten = Jahres-

betrag je m²

Gesamtfläche a
+ 0,82 x Gesamtfläche b
+ 0,25 x Gesamtfläche c
+ 0,13 x Gesamtfläche d
+ 0,078 x Gesamtfläche e
+ 0,026 x Gesamtfläche f“.

§ 19

Änderung der Gebührenordnung
für die Gebiete des Arbeitsschutzes,

der technischen Überwachung und des Strahlenschutzes 

Die Anlage der Gebührenordnung für die Gebiete des
Arbeitsschutzes, der technischen Überwachung und des Strah-
lenschutzes vom 5. Dezember 1995 (HmbGVBl. S. 338), zuletzt
geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 535), wird wie
folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis zum Gebührenverzeichnis
wird wie folgt geändert:

1.1 In Nummer 2 wird die Textstelle „, Seemannsgesetz“
gestrichen.

1.2 Nummer 18 erhält folgende Fassung:

„18 Produktsicherheitsgesetz, Verordnung (EG) Nr.
765/2008 über die Vorschriften für die Akkredi-
tierung und Marktüberwachung im Zusammen-
hang mit der Vermarktung von Produkten und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
339/93 des Rates und Geräte- und Produktsicher-
heits-Benennungsverordnung“.

2 Das Gebührenverzeichnis wird wie folgt geändert:

2.1 Nummer 1.1 erhält folgende Fassung:

„1.1 Amtshandlungen nach dem Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170,
1171), zuletzt geändert am 20. April 2013 (BGBl.
I S. 868, 914), und der Offshore-Arbeitszeitver-
ordnung (Offshore-ArbZV) vom 5. Juli 2013
(BGBl. I S. 2228) in der jeweils geltenden Fas-
sung“.
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2.2 In Nummer 1.1.1 wird hinter der Textstelle „§ 15
Absätze 1 und 2“ die Textstelle „ArbZG“ eingefügt
und hinter dem Wort „Ruhepausen“ wird die Text-
stelle „, je Einsatzort“ gestrichen. 

2.3 In Nummer 1.1.2.1 wird hinter der Textstelle „Num-
mer 1“ die Textstelle „ArbZG“ eingefügt.

2.4 In Nummer 1.1.2.2 wird hinter der Textstelle „Buch-
staben a und b“ die Textstelle „ArbZG“ eingefügt.

2.5 In Nummer 1.1.2.3 wird hinter der Textstelle „Buch-
stabe c“ die Textstelle „ArbZG“ eingefügt.

2.6 In Nummer 1.1.2.4 wird hinter der Textstelle „§ 15
Absatz 2“ die Textstelle „ArbZG“ eingefügt.

2.7 In Nummer 1.1.3 wird hinter der Textstelle „§ 17
Absätze 2 und 4“ die Textstelle „ArbZG“ eingefügt. 

2.8 Hinter Nummer 1.1.3 wird folgende Nummer 1.1.4
angefügt:

„1.1.4 Bewilligungen nach § 16 Off-
shore-ArbZV . . . . . . . . . . . . . 100,—

bis 2.500,—“.

2.9 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2 Amtshandlungen nach dem Fahrpersonalgesetz in
der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 641),
zuletzt geändert am 17. Juni 2013 (BGBl. I S. 1558,
1559), nach der Fahrpersonalverordnung (FPersV)
vom 27. Juni 2005 (BGBl. I S. 1882), zuletzt geän-
dert am 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1395), sowie nach
dem Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von
selbständigen Kraftfahrern vom 11. Juli 2012
(BGBl. I S. 1479) in der jeweils geltenden Fas-
sung“.

2.10 Die Nummern 2.3 bis 2.3.2 werden gestrichen. Num-
mer 2.4 wird Nummer 2.3.

2.11 Nummer 3.7 erhält folgende Fassung:

„3.7 Abnahme von Prüfungen
nach § 18 Absatz 2 Satz 2 in
Verbindung mit Teil 2 Num-
mer 7 der Regeln zum Ar-
beitsschutz auf Baustellen 25
vom 1. März 2004 (Bundes-
arbeitsblatt 3/2004 S. 48)  . . . 100,—

bis 1.000,—“.

2.12 Hinter Nummer 3.7 wird folgende Nummer 3.8 ange-
fügt:

„3.8 Erteilung von Unterricht im
Rahmen anerkannter Lehr-
gänge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,—

bis 1.000,—“.

2.13 Hinter Nummer 7.3 werden folgende Nummern 7.3.1
und 7.3.2 eingefügt: 

„7.3.1 Ausnahmen nach § 18  . . . . . 50,—
bis 1.000,—

7.3.2 Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 200,—
bis 4.000,—“.

2.14 Nummer 7.3.3 wird gestrichen.

2.15 Hinter Nummer 9.20.2 werden folgende neue Num-
mern 9.20.3 bis 9.20.5 angefügt:

„9.20.3 Abnahme von Prüfungen
nach § 9 Absatz 1 in Ver-

bindung mit Absatz 2 Num-
mer 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,—

bis 1.000,— 
9.20.4 Abnahme von Prüfungen

nach § 9 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Num-
mer 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,—

bis 1.000,— 
9.20.5 Erteilung von Unterricht im

Rahmen anerkannter Lehr-
gänge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,— 

bis 1.000,—“.
2.16 Die bisherigen Nummern 9.20.3 bis 9.20.12 werden

Nummern 9.20.6 bis 9.20.15.

2.17 Nummer 18 erhält folgende Fassung:
„18 Amtshandlungen nach dem Produktsicherheits-

gesetz und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkredi-
tierung und Marktüberwachung im Zusammen-
hang mit der Vermarktung von Produkten und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
339/93 des Rates (ABl. EU Nr. L 218 S. 30) sowie
der Geräte- und Produktsicherheits-Benen-
nungsverordnung (GPSBenennVO) vom 19. Juli
2005 (HmbGVBl. S. 345) in der jeweils geltenden
Fassung“.

2.18 Nummer 24.5 wird gestrichen.

2.19 In Nummer 24.6.1 werden die Gebührensätze „10,74“,
„14,83“ und „18,92“ durch die Gebührensätze „12,60“,
„15,90“ und „19,20“ ersetzt.

2.20 Nummer 24.6.2 wird gestrichen.

§ 20
Änderung der Gebührenordnung

für Amtshandlungen nach dem Hamburgischen Wohn-
und Betreuungsqualitätsgesetz

In Nummer 1.3 der Anlage der Gebührenordnung für
Amtshandlungen nach dem Hamburgischen Wohn- und
Betreuungsqualitätsgesetz vom 26. Juli 2011 (HmbGVBl.
S. 367), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl.
S. 535), wird der Gebührenrahmen „45,— bis 150,—“ durch
den Gebührensatz „64,—“ ersetzt.

§ 21
Änderung der Gebührenordnung

für die Verkehrsverwaltung

Die Gebührenordnung für die Verkehrsverwaltung vom
9. März 1965 (HmbGVBl. S. 51), zuletzt geändert am 18. De-
zember 2012 (HmbGVBl. S. 535), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 3 Satz 1 treten in den nachstehend
genannten Nummern an die Stelle der bisherigen
Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
Nummer 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,—
Nummer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,—
Nummer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,—

2. Anlage 1 wird wie folgt geändert:
2.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an

die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.080,—
Nummer 1.1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310,—
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Nummer 1.1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,—
Nummer 1.2.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,—
Nummer 2.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790,—
Nummer 2.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,—
Nummer 4 erster Gebührensatz  . . . 30,—

zweiter Gebührensatz . . 2.100,—
Nummer 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,—
Nummer 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,—
Nummer 11 erster Gebührensatz  . . . 220,—

zweiter Gebührensatz . . 2.100,—
Nummer 12 erster Gebührensatz  . . . 540,—

zweiter Gebührensatz . . 5.350,—
Nummer 13.1 erster Gebührensatz  . . . 60,—

zweiter Gebührensatz . . 270,—
Nummer 13.2 erster Gebührensatz  . . . 270,—

zweiter Gebührensatz . . 1.080,—
Nummer 14 erster Gebührensatz  . . . 270,—

zweiter Gebührensatz . . 2.670,—
Nummer 15 erster Gebührensatz  . . . 160,—

zweiter Gebührensatz . . 540,—
Nummer 16 erster Gebührensatz  . . . 60,—

zweiter Gebührensatz . . 540,—
Nummer 17.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20

vom Hun-
dert der
Baukosten,
mindestens
140,—

Nummer 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,—
Nummer 21 erster Gebührensatz  . . . 110,—

zweiter Gebührensatz . . 420,—
Nummer 22 erster Gebührensatz  . . . 60,—

zweiter Gebührensatz . . 540,—
Nummer 23 erster Gebührensatz  . . . 60,—

zweiter Gebührensatz . . 540,—
Nummer 24.1 erster Gebührensatz  . . . 60,—

zweiter Gebührensatz . . 540,—
2.2 Nummer 24.2 erhält folgende Fassung:

„24.2 Führt die Technische Auf-
sichtsbehörde die Abnahme
selbst durch, so wird zusätz-
lich eine Gebühr erhoben im
Falle der Nummer 17.1 von 0,25

vom Hun-
dert der
Baukosten,
mindestens
110,—

im Falle der Nummer 17.2
von  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15

vom Hun-
dert der
Baukosten
über 1 Mil-
lion Euro

Im Falle der Nummer 17.3
von  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05

vom Hun-
dert der
Baukosten
über 10
Millionen
Euro“.

2.3 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 25.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
vom Hun-
dert der
Baukosten,
mindestens
270,— 

Nummer 25.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
vom Hun-
dert der
Baukosten,
mindestens
110,— 

Nummer 25.3 erster Gebührensatz  . . . 0,25
vom Hun-
dert der
Baukosten,
mindestens
110,—

zweiter Gebührensatz . . 0,15
vom Hun-
dert der
Baukosten,
mindestens
110,—

Nummer 26 erster Gebührensatz  . . . 270,—
zweiter Gebührensatz . . 2.670,—

3. In Anlage 2 treten in den nachstehend genannten
Nummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze
die folgenden neuen Gebührensätze:

Nummer 1 erster Gebührensatz  . . . 1.320,—
zweiter Gebührensatz . . 2.630,—

Nummer 2 erster Gebührensatz  . . . 1.320,—
zweiter Gebührensatz . . 2.630,—

Nummer 3 erster Gebührensatz  . . . 1.320,—
zweiter Gebührensatz . . 2.630,—

Nummer 4 erster Gebührensatz  . . . 660,—
zweiter Gebührensatz . . 1320,—

Nummer 5 erster Gebührensatz  . . . 270,—
zweiter Gebührensatz . . 540,—

Nummer 6 fünfter Gebührensatz  . . 380,—
Nummer 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,—
Nummer 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640,—
Nummer 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,—
Nummer 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 vom 

Hundert
der Gebüh-
ren nach
Nummer 1,
2 oder 3,
mindestens
160,—

Nummer 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420,—
Nummer 14 erster Gebührensatz  . . . 30,—

zweiter Gebührensatz . . 2.100,—
Nummer 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,—
Nummer 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,—
Nummer 17 erster Gebührensatz  . . . 700,—

zweiter Gebührensatz . . 3.150,—
Nummer 18 erster Gebührensatz  . . . 350,—

zweiter Gebührensatz . . 3.150,—
Nummer 19 erster Gebührensatz  . . . 350,—

zweiter Gebührensatz . . 700,—
Nummer 20 erster Gebührensatz  . . . 270,—

zweiter Gebührensatz . . 540,—
Nummer 21 erster Gebührensatz  . . . 1.030,—

zweiter Gebührensatz . . 3.080,—
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Nummer 22 erster Gebührensatz  . . . 310,—
zweiter Gebührensatz . . 1.030,—

4. in Anlage 3 treten in den nachstehend genannten
Nummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze
die folgenden neuen Gebührensätze:

Nummer 1 erster Gebührensatz  . . . 320,—
zweiter Gebührensatz . . 640,—

Nummer 2 erster Gebührensatz  . . . 1.320,—
zweiter Gebührensatz . . 2.630,—

Nummer 3 fünfter Gebührensatz  . . 380,—
Nummer 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,—
Nummer 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,—
Nummer 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640,—
Nummer 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,—
Nummer 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,—
Nummer 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 vom

Hundert
der Gebüh-
ren nach
Nummer 1,
2 oder 3,
mindestens
160,—

Nummer 12 erster Gebührensatz  . . . 90,—
zweiter Gebührensatz . . 420,—

Nummer 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260,—
Nummer 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,—
Nummer 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,—
Nummer 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,—
Nummer 17 erster Gebührensatz  . . . 700,—

zweiter Gebührensatz . . 3.150,—
Nummer 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,—
Nummer 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,—
Nummer 20 erster Gebührensatz  . . . 320,—

zweiter Gebührensatz . . 640,—
Nummer 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,—
Nummer 22 erster Gebührensatz  . . . 460,—

zweiter Gebührensatz . . 640,—
Nummer 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,—
Nummer 24 erster Gebührensatz  . . . 1.030,—

zweiter Gebührensatz . . 3.080,—
Nummer 25 erster Gebührensatz  . . . 310,—

zweiter Gebührensatz . . 1.030,—

A r t i k e l  2

Auf Grund der §§ 2 und 5 des Gebührengesetzes vom
5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 14. De-
zember 2010 (HmbGVBl. S. 667), in Verbindung mit § 14 des
Hafenverkehrs- und Schiffahrtsgesetzes vom 3. Juli 1979
(HmbGVBl. S.177), zuletzt geändert am 6. Oktober 2005
(HmbGVBl. S. 424, 428), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen auf dem
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Die Gebührenordnung für Maßnahmen auf dem Gebiet der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 7. Dezember 1993
(HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012
(HmbGVBl. S. 535, 549), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 Nummer 6 erhält folgende Fassung:

„6. der Gefahrgut- und Brandschutzverordnung Ha-
fen Hamburg vom 19. März 2013 (HmbGVBl.
S. 93)“.

2. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

2.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 10.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,30
Nummer 10.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,—
Nummer 20.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,60
Nummer 20.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30

2.2 Nummer 20.4.2.1.1 wird wie folgt geändert:

2.2.1 Hinter dem Wort „ersten“ wird das Wort „angefange-
nen“ eingefügt.

2.2.2 Der Gebührensatz „86,40“ wird durch den Gebühren-
satz „85,—“ ersetzt.

2.3 In den Nummern 20.4.2.1.2 und 20.4.2.2.2 werden
jeweils die Wörter „weitere angefangene“ durch die
Wörter „weiteren angefangenen“ ersetzt. 

2.4 Nummer 20.4.2.2.1 wird wie folgt geändert:

2.4.1 Hinter dem Wort „ersten“ wird das Wort „angefange-
nen“ eingefügt.

2.4.2 Der Gebührensatz „87,30“ wird durch den Gebüh-
rensatz „85,90“ ersetzt. 

2.5 Nummer 20.4.2.3 wird wie folgt geändert:

2.5.1 Das Wort „Abschleppdienst“ wird durch das Wort
„Abschleppunternehmer“ ersetzt und hinter dem
Wort „ersten“ wird das Wort „angefangenen“ einge-
fügt.

2.5.2 Der Gebührensatz „61,—“ wird durch den Gebüh-
rensatz „60,—“ ersetzt.

2.6 In Nummer 20.4.2.4 wird das Wort „Abschleppdienst“
durch das Wort „Abschleppunternehmer“ ersetzt.

2.7 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 20.5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,—
Nummer 20.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,50 
Nummer 20.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,80
Nummer 22.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,50
Nummer 22.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,60
Nummer 23.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,30 
Nummer 23.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,10
Nummer 24.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80
Nummer 24.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,70
Nummer 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,—
Nummer 26.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,60
Nummer 26.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,70 
Nummer 26.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,40
Nummer 26.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,10
Nummer 26.5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146,80 
Nummer 26.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,60

3. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

3.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 3.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,50
Nummer 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,40

3.2 Die Nummern 6 bis 6.13 werden durch folgende Num-
mern 6 bis 6.9 ersetzt: 
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„6 Amtshandlungen nach der
Gefahrgut- und Brand-
schutzverordnung Hafen
Hamburg

6.1 Erteilung von Ausnahmen
von den Verboten über das
Rauchen nach § 16 Absatz 4

6.1.1 einmalig  . . . . . . . . . . . . . . . . 58,30
6.1.2 für sechs Monate  . . . . . . . . . 81,70
6.1.3 für ein Jahr  . . . . . . . . . . . . . . 122,50
6.2 Erteilung von Ausnahmen

zur Durchführung von feuer-
gefährlichen Arbeiten nach
§ 16 Absatz 4

6.2.1 einmalig  . . . . . . . . . . . . . . . . 67,20
6.2.2 für sechs Monate  . . . . . . . . . 94,—
6.2.3 für ein Jahr  . . . . . . . . . . . . . . 141,—
6.3 Erteilung von Ausnahmen

für das Abweichen von den
Sicherheitsbestimmungen
beim zeitweiligen Aufent-
halt, dem Umschlag, der
Einfuhr und der Durchfuhr
gefährlicher Güter der nach
§ 5 Absatz 3, § 6 Absatz 2 und
§ 7 Absatz 2

6.3.1 für den Umschlag nicht zu-
gelassener Güter je Gut oder
bei Überschreiten der Men-
gengrenzen je Gefahrgut-
klasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,30

6.3.2 in allen anderen Fällen
6.3.2.1 einmalig  . . . . . . . . . . . . . . . . 58,30
6.3.2.2 für ein Jahr  . . . . . . . . . . . . . . 122,50
6.4 Erteilung von Ausnahmen,

Schiffe mit gefährlichen
Gütern an eine Werft oder
Reparaturwerkstatt zu legen
nach § 10 Absatz 5  . . . . . . . . 88,40

6.5 Erteilung von Ausnahmen
für das Anlaufen des Ham-
burger Hafens für Schiffe
mit unverpackten, gefähr-
lichen Gütern nach § 7 Ab-
satz 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,10

6.6 Erteilung von Ausnahmen
für das Bunkern von Schiffs-
betriebsstoffen nach § 14 Ab-
satz 2

6.6.1 einmalig  . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
6.6.2 für ein Jahr  . . . . . . . . . . . . . . 94,70
6.7 Erteilung von Ausnahmen

von den Liegeplatzgeboten
nach § 10 Absatz 5  . . . . . . . . 84,90

6.8 Erteilung von Ausnahmen
für andere Fahrzeuge zum
Verkehr in Tankschiffhäfen
nach § 11 Absatz 3  . . . . . . . . 50,—

bis 800,—
6.9 Erteilung von Ausnahmen

zum Abweichen von den Si-
cherheitsmaßnahmen beim
Aufenthalt in Tankschiff-
häfen nach § 11 Absatz 3  . . . 90,70“.

3.3 In Nummer 7 wird der Gebührensatz „46,30“ durch
den Gebührensatz „53,—“ ersetzt.

3.4 Nummer 8.4 wird gestrichen.

A r t i k e l  3

Auf Grund von § 2 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986
(HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 14. Dezember 2010
(HmbGVBl. S. 667), in Verbindung mit § 7 Absatz. 2 des
Feuerwehrgesetzes vom 23. Juni 1986 (HmbGVBl. S.137),
zuletzt geändert am 2. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 487),
wird verordnet:

Einziger Paragraph

Änderung der Gebührenordnung für die Feuerwehr

Die Gebührenordnung für die Feuerwehr vom 2. Dezember
1997 (HmbGVBl. S. 530), zuletzt geändert am 19. Februar 2013
(HmbGVBl. S. 41), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert.

1.1 In Absatz 1 werden die Wörter „angefangenen Stun-
den oder nach Stunden“ durch die Wörter „zeitlichem
Aufwand“ ersetzt.

1.2 Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Sofern die Berechnung der Einsatzzeiten keine
vollen Stunden ergibt, werden die Gebühren anteilig
nach angefangenen halben Stunden erhoben.“

2. In der Anlage treten in den nachstehend genannten
Nummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze
die folgenden neuen Gebührensätze:

Nummer 1.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,—
Nummer 1.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,—
Nummer 1.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191,—
Nummer 1.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426,—
Nummer 1.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667,—
Nummer 2.1.1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186,—
Nummer 2.1.1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,—
Nummer 2.1.1.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,—
Nummer 2.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,—
Nummer 2.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,—
Nummer 2.1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,—
Nummer 2.1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,—
Nummer 4.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,—
Nummer 4.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,—
Nummer 6.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674,—
Nummer 6.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674,—
Nummer 6.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674,—
Nummer 7.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,—
Nummer 7.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50
Nummer 7.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,—

A r t i k e l  4

Auf Grund von § 2 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986
(HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 14. Dezember 2010
(HmbGVBl. S. 667), und von § 14 Absatz 2 des Gesetzes zur
Errichtung der Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen
Rechts – vom 8. November 1995 (HmbGVBl. S. 290), zuletzt
geändert am 21. Dezember 2012 (HmbGVBl. 2013 S. 9), wird
verordnet:

Einziger Paragraph

Änderung der Gebührenordnung
für das Bestattungs- und Friedhofswesen

Die Anlage der Gebührenordnung für das Bestattungs- und
Friedhofswesen vom 5. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 577),
zuletzt geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 535,
549), wird wie folgt geändert:
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1. Nummer 10 erhält folgende Fassung:

„10 Überlassung oder Verlängerung der Überlassung
einer Grabstätte

Die Gräberqualitäten sind in Produktkatalogen
beschrieben. Diese sind auf dem jeweiligen
Friedhof oder im Internet einzusehen.“

2. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 1012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Nummer 1013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Nummer 1014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nummer 1022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Nummer 1023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Nummer 1024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nummer 1025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nummer 1028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Nummer 1029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Nummer 1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050
Nummer 1112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
Nummer 1121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088
Nummer 1122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874
Nummer 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Nummer 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Nummer 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nummer 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Nummer 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

3. Nummer 3011 erhält folgende Fassung:

„3011 in der Fritz-Schumacher-
Halle des Hamburger Bestat-
tungsforums einschließlich
der Benutzung des Familien-
zimmers
je angefangene 90 Minuten 400“.

4. In Nummer 3012 wird der Gebührensatz „235“ durch
den Gebührensatz „240“ ersetzt.

5. Nummer 3013 erhält folgende Fassung:

„3013 auf den bezirklichen Fried-
höfen in Hamburg-Mitte,
Bergedorf, Harburg, Altona
und den Friedhöfen Volks-
dorf und Wohldorf
je angefangene 90 Minuten 184“.

6. Nummer 3014 wird gestrichen.

7. Nummer 3021 erhält folgende Fassung:

„3021 in der Fritz-Schumacher-
Halle des Hamburger Bestat-
tungsforums einschließlich
der Benutzung des Familien-
zimmers
je angefangene 90 Minuten 700“.

8. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 3031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Nummer 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Nummer 3051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Nummer 3052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Nummer 306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

9. Die Nummern 307 und 308 werden gestrichen.

10. In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze

Nummer 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Nummer 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nummer 3131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nummer 3132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nummer 3133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Nummer 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350
Nummer 402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Nummer 4121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Nummer 4122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

A r t i k e l  5

Auf Grund der §§ 2, 5, 10, 11, 12, 15 und 18 des Gebühren-
gesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert
am 14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), in Verbindung mit
§ 14 des Hafenverkehrs- und Schifffahrtsgesetzes vom 3. Juli
1979 (HmbGVBl. S. 177), zuletzt geändert am 6. Oktober 2005
(HmbGVBl. S. 428), und § 20 des Hamburgischen Wassergeset-
zes in der Fassung vom 29. März 2005 (HmbGVBl. S. 97),
zuletzt geändert am 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 510,
519), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Änderung der Umweltgebührenordnung

Die Umweltgebührenordnung vom 5. Dezember 1995
(HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert am 17. Dezember 2013
(HmbGVBl. S. 544), wird wie folgt geändert:

1. § 3 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Kosten für die erforderliche Ausstattung von Räu-
men mit elektronischen Datenverarbeitungs- und
Konferenz-Tonanlagen, Telefax und Telefonan-
schlüssen, Einsatz von Simultan-Dolmetscherin-
nen und Simultan-Dolmetschern, Ordnungs-
diensten und Schreibkräften für die Durch-
führung von Genehmigungs- und Planfest-
stellungsverfahren.“

2. In § 5 Satz 1 treten in den nachstehend genannten
Nummern an die Stelle der bisherigen Gebührensätze
die folgenden neuen Gebührensätze:

Nummer 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,50
Nummer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,50
Nummer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,—

3. In § 10 Absatz 2 wird das Wort „Bescheid“ durch das
Wort „Gebührenfestsetzungsbescheid“ ersetzt.

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

4.1 In Nummer 1.2.14 wird hinter dem Klammerzusatz
„(Vorantragskonferenz)“ die Textstelle „oder die frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 25 Absatz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes – VwVfG )“ eingefügt.

4.2 In Nummer 1.3.1 wird der Gebührenrahmen „85,—
bis 8800,—“ durch den Gebührenrahmen „100,— bis
10000,—“ ersetzt.

4.3 In Nummer 1.3.14 wird die Textstelle „, die nach § 4
genehmigungsbedürftig sind“ gestrichen.

4.4 In Nummer 1.3.14.2 wird der zweite Gebührensatz
„1000,—“ durch den Gebührensatz „3000,—“ ersetzt.

4.5 Die Nummern 1.3.30 und 1.3.31 werden gestrichen.
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4.6 Die Nummern 1.3.32 und 1.3.33 werden Nummern
1.3.30 und 1.3.31.

4.7 In der neuen Nummer 1.3.30 wird die Textstelle
„TEHG“ durch die Textstelle „des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes (TEHG) vom 21. Juli 2011
(BGBl. I S. 1475), zuletzt geändert am 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154, 3200, 3202),“ ersetzt.

4.8 Nummer 1.3.34 wird gestrichen.

4.9 Nummer 1.3.35 wird Nummer 1.3.32.

4.10 In Nummer 2.3.17 wird der Gebührensatz „50,—“
durch den Gebührenrahmen „50,— bis 750,—“
ersetzt.

4.11 Hinter Nummer 4.10 wird folgende Nummer 4.10.1
eingefügt:

„4.10.1 Zur Abgeltung von Kosten, die durch Bera-
tung im Hinblick auf die Antragstellung und
Erörterung für die Durchführung des Geneh-
migungsverfahrens erheblicher Fragen nach
§ 2 Absatz 2 9. BImSchV (Vorantragskonfe-
renz) oder die frühe Öffentlichkeitsbeteili-
gung (§ 25 Absatz 3 VwVfG) entstehen, wer-
den nach Zeitaufwand berechnete Gebühren
erhoben, wenn keine Gebühren nach den
Nummern 1.1 bis 1.2.13 zu erheben sind.“

4.12 Es wird folgende Nummer 13.8 angefügt:

„13.8 Festsetzung der erstattungs-
fähigen Aufwendungen für
bauliche Schallschutzmaß-
nahmen nach § 9 Absätze 1
und 2 und § 10 des Gesetzes
zum Schutz gegen Fluglärm
in der Fassung vom 31. Ok-
tober 2007 (BGBl. I S. 2550),
soweit nicht von der Ge-
bührenfreiheit nach § 12
Nummer 8 umfasst, je
Wohneinheit  . . . . . . . . . . . . . 100,—

bis 800,—“.

A r t i k e l  6

Auf Grund der §§ 2, 5, 10 und 12 des Gebührengesetzes vom
5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 14. De-
zember 2010 (HmbGVBl. S. 667), und § 81 Absatz 1 Nummer 6
und Absätze 8 bis 10 der Hamburgischen Bauordnung vom
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert
am 20. Dezember 2011 (HmbGVBl. S. 554), wird verordnet: 

Einziger Paragraph

Änderung der Baugebührenordnung 

Die Baugebührenordnung vom 23. Mai 2006 (HmbGVBl.
S. 261), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl.
S. 535, 555), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absätze 1 und 3 wird jeweils die Zahl „26“ durch
die Zahl „27“ ersetzt. 

2. § 3 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

3. In § 4 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Sachverständi-
gen“ durch die Wörter „Prüfingenieurinnen oder Prü-
fingenieuren“ ersetzt. 

4. § 7 wird wie folgt geändert:

4.1 In Satz 1 wird das Wort „Sachverständige“ durch die
Wörter „Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure“
ersetzt. 

4.2 Satz 2 wird gestrichen.

5. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

5.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1.1.1 erster Gebührensatz  . . . 17,20

zweiter Gebührensatz . . 106
Nummer 1.1.2 erster Gebührensatz  . . . 11,40

zweiter Gebührensatz . . 106
Nummer 1.2.1 erster Gebührensatz  . . . 13

zweiter Gebührensatz . . 53
Nummer 1.2.2 erster Gebührensatz  . . . 8,70

zweiter Gebührensatz . . 53 
Nummer 1.3.1 erster Gebührensatz  . . . 22,20

zweiter Gebührensatz . . 106
Nummer 1.3.2 erster Gebührensatz  . . . 17,30

zweiter Gebührensatz . . 106
Nummer 1.5 erster Gebührensatz  . . . 53
Nummer 1.6 erster Gebührensatz  . . . 53
Nummer 1.7 erster Gebührensatz  . . . 53
Nummer 1.8.1 erster Gebührensatz  . . . 106
Nummer 1.8.2 erster Gebührensatz  . . . 53
Nummer 1.9 erster Gebührensatz  . . . 106
Nummer 1.11 erster Gebührensatz  . . . 53

5.2 In Nummer 1.11 wird im Gebührentatbestand folgen-
der Satz angefügt: „§ 12 Absatz 2 Satz 2 GebG findet
keine Anwendung.“

5.3 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1.15 erster Gebührensatz  . . . 106
Nummer 2.1 erster Gebührensatz  . . . 53
Nummer 2.2 erster Gebührensatz  . . . 53
Nummer 2.4 erster Gebührensatz  . . . 53

zweiter Gebührensatz . . 1000
Nummer 4.12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 v.H.

der Gebühr
nach Num-
mer 4.1 

5.4 Nummer 4.18 erhält folgende Fassung:
„4.18 Prüfung der Standsicher-

heit, wenn diese an einem
komplexen räumlichen Trag-
system als Gesamtsystem
nachgewiesen worden ist als
Zuschlag zu Nummer 4.1  . . 25 v.H.

der Gebühr
nach Num-
mer 4.1“.

5.5 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 5.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nummer 5.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nummer 5.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.6 Hinter Nummer 8.2 wird folgende Nummer 8.3 ange-
fügt:
„8.3 Überwachung und Kontrolle

der Prüftätigkeit betreffend
Nachweise nach § 68 HBauO
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von Antragstellerinnen oder
Antragstellern nach § 10
PVO im Rahmen des Aner-
kennungsverfahrens . . . . . . . anteilig bis

zu 20 v.H.
der Gebühr
nach den
Nummern
4.1 bis
4.18“.

5.7 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze: 
Nummer 9.1 erster Gebührensatz  . . . 53
Nummer 9.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nummer 10.1 erster Gebührensatz  . . . 10
Nummer 10.2 erster Gebührensatz  . . . 27

zweiter Gebührensatz . . 53
Nummer 10.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nummer 12.1 erster Gebührensatz  . . . 27

zweiter Gebührensatz . . 189

A r t i k e l  7

Auf Grund von § 2 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986
(HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 14. Dezember 2010
(HmbGVBl. S. 667), und § 14 Absatz 2 des Gesetzes über die
Anstalt öffentlichen Rechts f & w fördern und wohnen AöR in
der Fassung vom 3. April 2007 (HmbGVBl. S. 107), geändert
am 21. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 706), wird verordnet: 

Einziger Paragraph
Änderung der Gebührenordnung

für öffentlich veranlasste Unterbringungen

In der Anlage der Gebührenordnung für öffentlich ver-
anlasste Unterbringungen vom 5. Dezember 2006 (HmbGVBl.
S. 584), zuletzt geändert am 13. Dezember 2011 (HmbGVBl.
S. 524, 545), treten in den nachstehend genannten Nummern
an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:
Nummer 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95
Nummer 2.1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,50
Nummer 2.1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,—
Nummer 2.2.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,—
Nummer 2.2.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,50
Nummer 2.2.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261,—
Nummer 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,—
Nummer 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,—
Nummer 4.1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,50
Nummer 4.1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,—
Nummer 4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,— .

A r t i k e l  8

Auf Grund der §§ 2, 5, 10, 12 und 17 des Gebührengesetzes
vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am
14. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), und § 8 Absatz 3 des
Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung vom 28. Juni 2007
(BGBl. I S. 1207), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2585, 2617), wird verordnet:

Einziger Paragraph
Änderung der Gebührenordnung

für die Verwaltung und Benutzung der öffentlichen Wege,
Grün- und Erholungsanlagen 

Die Anlage 1 der Gebührenordnung für die Verwaltung
und Benutzung der öffentlichen Wege, Grün- und Erholungs-

anlagen vom 6. Dezember 1994 (HmbGVBl. S. 385), zuletzt
geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 535, 555), wird
wie folgt geändert:
1. Im Abschnitt Bezirksamt Hamburg-Mitte wird die

Eintragung „Fischertwiete II“ gestrichen.

2. Der Abschnitt Bezirksamt Altona wird wie folgt
geändert:

2.1 Die Eintragung „Große Elbstraße II“ wird durch fol-
gende Eintragung ersetzt: 
„Große Elbstraße
von Van-der Smissen-Straße
(westlichen Anbindung) bis Fischmarkt I
übriger Teil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II“.

2.2 Bei der Eintragung „Schanzenstraße“ wird die Wert-
stufenbezeichnung „II“ durch die Wertstufenbezeich-
nung „I“ ersetzt.

3. Im Abschnitt Bezirksamt Hamburg-Nord wird an der
nach dem Alphabet bestimmten Stelle die Eintragung
„Otto-Wels-Straße III“ eingefügt.

4. Der Abschnitt Bezirksamt Wandsbek wird wie folgt
geändert:

4.1 An der nach dem Alphabet bestimmten Stelle wird die
Eintragung „Bei den Wandseterrassen II“ eingefügt.

4.2 Die Eintragung „Bergstedter Chaussee
von Volksdorfer Damm
bis Kandieckskamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . II
von Kandieckskamp bis Landesgrenze . . III “
wird durch folgende Eintragung ersetzt:
„Bergstedter Chaussee
von Volksdorfer Damm bis Kaudiekskamp II
von Kaudiekskamp bis Landesgrenze  . . III“. 

4.3 An den nach dem Alphabet bestimmten Stellen wer-
den die Eintragungen „Helmut-Steidl-Platz II“ und
„Hummelsbütteler Markt II“ eingefügt.

4.4 Die Eintragungen „Hummelsbütteler Landstraße III“
und „Rolfinckstieg von Wellingsbütteler Weg bis
Classenweg II von Classenweg bis Saseler Chaussee
III“ werden gestrichen.

4.5 Die Eintragung „Schloßstraße II“ wird durch fol-
gende Eintragung ersetzt: 
„Schloßstraße
von Schloßgarten bis Robert-Schumann-Brücke I
übriger Teil II“.

5. Der Abschnitt Bezirksamt Bergedorf wird wie folgt
geändert:

5.1 Die Eintragung „Weidenbaumsweg (Fußgängerzone)
I“ wird gestrichen.

5.2 Bei der Eintragung „Weidenbaumsweg von Alte Hols-
tenstraße bis Bergedorfer Straße (ohne Fußgänger-
zone)“ wird die Textstelle „(ohne Fußgängerzone)“
gestrichen und die Wertstufenbezeichnung „II“ durch
die Wertstufenbezeichnung „I“ ersetzt.

6. Der Abschnitt Sonstige Wege erhält folgende Fas-
sung: 
„Sonstige Wege
Umgebung der Bahnhöfe des
Schienenverkehrs im Umkreis von 100 m,
soweit sie nicht zur Wertstufe I
oder II gehört, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
Alle anderen Wege, Straßen und Plätze  . . IV“.
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A r t i k e l  9
Auf Grund von § 40 des Hamburgischen Verwaltungsvoll-

streckungsgesetzes vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 510),
geändert am 21. Mai 2013 (HmbGVBl. S. 210), wird verordnet:

Einziger Paragraph
Änderung der Vollstreckungskostenordnung

§ 5 b der Vollstreckungskostenordnung vom 24. Mai 1961
(HmbGVBl. S. 169), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012
(HmbGVBl. S. 535, 557), wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

2. In Absatz 1 wird der Gebührensatz „25 Euro“ durch
den Gebührensatz „33 Euro“ ersetzt.

3. Es werden folgende Absätze 2 und 3 angefügt:

„(2) Die Gebühr für die Übermittlung eines mit eides-
stattlicher Versicherung abgegebenen Vermögensver-
zeichnisses an einen Drittgläubiger beträgt 33 Euro.

(3) Die Gebühr für die Einholung einer Auskunft für
zusätzliche Informationen bei anderen Stellen im
Zusammenhang mit der Vermögensauskunft beträgt
13 Euro.“

A r t i k e l  1 0

Auf Grund von § 5 des Hamburgischen Hebammengesetzes
vom 13. September 1990 (HmbGVBl. S. 202), zuletzt geändert
am 14. Dezember 2007 (HmbGVBl. 2008 S. 17, 21), wird ver-
ordnet:

Einziger Paragraph
Änderung der Gebührenordnung

für Hebammen und Entbindungspfleger

In der Anlage der Gebührenordnung für Hebammen und
Entbindungspfleger vom 18. Dezember 2007 (HmbGVBl.
S. 455), zuletzt geändert am 18. Dezember 2012 (HmbGVBl.
S. 535, 556), treten im Leistungsverzeichnis in den nach-
stehend genannten Nummern an die Stelle der bisherigen
Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:

Nummer 0100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,53
Nummer 0101  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,53
Nummer 0102  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,53
Nummer 0200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,43
Nummer 0300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,21
Nummer 0400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 0401  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 0402  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 0500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85
Nummer 0501  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.85
Nummer 0502  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85
Nummer 0510  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,22
Nummer 0511  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,22
Nummer 0512  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,22
Nummer 0600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,22
Nummer 0601  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,22
Nummer 0602  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,22
Nummer 0700  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 0800  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,43
Nummer 0901  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,22
Nummer 0902  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,22
Nummer 0911  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,67
Nummer 0912  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333,67
Nummer 1000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,22

Nummer 1010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,67
Nummer 1100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,50
Nummer 1110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655,48
Nummer 1200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694,58
Nummer 1210  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817,89
Nummer 1300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,76
Nummer 1301  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,76
Nummer 1302  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,76
Nummer 1310  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,71
Nummer 1311  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,71
Nummer 1312  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215,71
Nummer 1400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,71
Nummer 1401  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,71
Nummer 1402  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,71
Nummer 1500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,65
Nummer 1501  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,65
Nummer 1502  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,65
Nummer 1600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,14
Nummer 1601  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,14
Nummer 1602  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206,14
Nummer 1610  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,97
Nummer 1611  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,97
Nummer 1612  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,97
Nummer 1700  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,14
Nummer 1701  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,14
Nummer 1702  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,14
Nummer 1710  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,77
Nummer 1711  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,77
Nummer 1712  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,77
Nummer 1800  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,28
Nummer 1810  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,51
Nummer 1900  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,29
Nummer 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,29
Nummer 2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,33
Nummer 2012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,33
Nummer 2100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50
Nummer 2110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,58
Nummer 2200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,45
Nummer 2201  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,45
Nummer 2202  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,45
Nummer 2300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,73
Nummer 2301  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,73
Nummer 2302  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,73
Nummer 2400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,59
Nummer 2401  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,59
Nummer 2402  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,59
Nummer 2500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 2501  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 2502  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 2600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85
Nummer 2601  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85
Nummer 2602  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,85
Nummer 2610  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,22
Nummer 2611  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,22
Nummer 2612  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,22
Nummer 2700  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,42
Nummer 2800  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,33
Nummer 2810  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,40
Nummer 2820  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,45
Nummer 2900  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,73
Nummer 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,89
Nummer 3001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,89
Nummer 3002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,89
Nummer 3010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,89
Nummer 3011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,89
Nummer 3012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,89
Nummer 3100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67
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Nummer 3101  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67
Nummer 3102  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67
Nummer 3110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67
Nummer 3111  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67
Nummer 3112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67
Nummer 3200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
Nummer 3201  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
Nummer 3202  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
Nummer 3210  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
Nummer 3211  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
Nummer 3212  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
Nummer 3300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Nummer 3301  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Nummer 3302  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Nummer 3310  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Nummer 3311  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Nummer 3312  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91
Nummer 3350  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,36
Nummer 3351  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,36
Nummer 3352  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,36
Nummer 4000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,43

A r t i k e l  1 1

Auf Grund von § 14 Absatz 2 des Stadtreinigungsgesetzes
vom 9.März 1994 (HmbGVBl. S. 79), zuletzt geändert am
15. Februar 2011 (HmbGVBl. S. 73, 75), wird verordnet:

§ 1
Änderung der Gebührenordnung

für die Abfallentsorgung mit Umleer- und Einwegbehältern
sowie die Entsorgung von Sperrmüll

Die Gebührenordnung für die Abfallentsorgung mit Um-
leer- und Einwegbehältern sowie die Entsorgung von Sperr-
müll vom 5. Dezember 2000 (HmbGVBl. S. 366), zuletzt geän-
dert am 13. Dezember 2011 (HmbGVBl. S. 524, 545), wird wie
folgt geändert: 

1. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

Spitzenanfall

(1) Für den Erwerb und die Abfuhr eines 100 Liter fas-
senden Müllsackes oder zweier je 50 Liter fassenden
Müllsäcke für Spitzenanfall und die Behandlung der
darin enthaltenen Abfälle beträgt die Gebühr 3 Euro.

(2) Für den Erwerb und die Abfuhr eines 100 Liter fas-
senden Abfallsackes für Laub (Laubsack) und die
Behandlung des darin befindlichen Laubes beträgt die
Gebühr 1 Euro.“

2. § 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Gebührenpflichtige nach § 5 sind die Erwerberin-
nen und Erwerber von Müllsäcken für Spitzenanfall
und Laubsäcken.“

3. § 8 Absatz 1 Nummer 4 wird durch folgende Num-
mern 4a und 4b ersetzt:
„4a. in den Fällen des § 5 Absatz 1 mit dem Erwerb

des Müllsackes;
4b. in den Fällen des § 5 Absatz 2 mit dem Erwerb

des Laubsackes;“.

4. § 9 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) In den Fällen des § 5 Absatz 1 wird die Gebühr
mit dem Erwerb des Müllsackes fällig, in den Fällen

des § 5 Absatz 2 wird die Gebühr mit dem Erwerb des
Laubsackes fällig.“ 

§ 2

Änderung der Gebührenordnung
für die Abfallentsorgung mit Wechselbehältern

und die Entsorgung loser Abfälle

§ 4 Absatz 2 der Gebührenordnung für die Abfallentsor-
gung mit Wechselbehältern und die Entsorgung loser Abfälle
vom 24. März 1998 (HmbGVBl. S. 41), zuletzt geändert am
21. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 710, 714), erhält folgende
Fassung:

„(2) Für die Entsorgung von bis zu 3 Kubikmetern Laub-
und Grünabfällen aus privat genutzten Gärten, die von Pri-
vaten auf einem dafür vorgesehenen Recyclinghof, einer
Kompostierungsanlage oder einer Sonderannahmestelle
der Stadtreinigung Hamburg abgegeben werden, beträgt die
Gebühr ab dem zweiten Kubikmeter 1 Euro je angefange-
nem Kubikmeter; der erste Kubikmeter ist gebührenfrei.“

A r t i k e l  1 2

Auf Grund von § 12 Absatz 2 des Gesetzes über die Ham-
burg Port Authority vom 29. Juni 2005 (HmbGVBl. S. 256),
zuletzt geändert am 5. März 2013 (HmbGVBl. S. 82), wird ver-
ordnet:

Einziger Paragraph

Änderung der Hafengebührenordnung

Die Hafengebührenordnung vom 3. Januar 2006
(HmbGVBl. S. 4), zuletzt geändert am 7. Mai 2013 (HmbGVBl.
S. 193, 201), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert.

1.1 Absatz 1 Nummer 1 wird gestrichen.

1.2 In Absatz 2 wird die Textstelle „1,“ gestrichen.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

2.1 Absatz 2 wird aufgehoben.

2.2 In Absatz 3 wird die Textstelle „2.1.2“ gestrichen.

3. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

3.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 2.1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,75
Nummer 2.1.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,— 
Nummer 2.1.4 erster Gebührensatz  . . 29,75

zweiter Gebührensatz 250,75
Nummer 2.2.1.1 erster Gebührensatz  . . 59,50

zweiter Gebührensatz 59,50
Nummer 2.2.1.4 erster Gebührensatz  . . 93,50

zweiter Gebührensatz 93,50
Nummer 2.2.1.5 erster Gebührensatz  . . 93,50

zweiter Gebührensatz 93,50
Nummer 2.2.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50
Nummer 2.3.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50
Nummer 2.3.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50
Nummer 2.4.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,—
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3.2 Hinter Nummer 2.4.4 wird folgende Nummer 2.4.4.1
angefügt:

„2.4.4.1 Fischen vom Boot aus in
Begleitung eines Fishing-
Guides
Ersterlaubnis  . . . . . . . . . . . . 300,—
Folgeerlaubnis  . . . . . . . . . . . 30,—

3.3 Nummer 2.4.5 erhält folgende Fassung: 

„2.4.5 Erlaubnis zum Befahren der
Landungsanlagen, Pontons
und Zugangsbrücken mit
Kraftfahrzeugen oder sonsti-
gen Landfahrzeugen (§ 42
Absatz 1 Nummer 3), je Lan-
deanlage sowie bei jeder
Änderung je Erlaubnisinha-
ber
für bis zu 30 Tage  . . . . . . . . . 39,95
Jahresgebühr . . . . . . . . . . . . . 284,75“.

3.4 In den nachstehend genannten Nummern treten an
die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden
neuen Gebührensätze:

Nummer 2.4.5.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,95
Nummer 2.6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50
Nummer 2.6.3.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50

3.5 Nummer 4 wird gestrichen.

4. Die Nummern 1 bis 2.1.4 der Anlage 2 werden auf-
gehoben.

A r t i k e l  1 3

Auf Grund der in den Präambeln der Artikel 1 bis 12
genannten Rechtsvorschriften wird ferner verordnet:

(1) In Artikel 1 § 9 Nummer 1 treten die Nummern 1 bis
7.1.1 und 7.2 bis 11 der Anlage A der Gebührenordnung für das
Schulwesen sowie für die Bereiche der Berufsbildung und der
allgemeinen Fortbildung am 1. August 2014 in Kraft. Im Übri-
gen tritt diese Verordnung am 1. Januar 2014 in Kraft.

(2) Soweit eine Gebühren- oder Kostenpflicht bei Inkraft-
treten dieser Verordnung bereits entstanden war, ist das bishe-
rige Recht anzuwenden. Begründet diese wiederkehrende
Gebührenschulden, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung
entstehen oder fällig werden, ist das neue Recht anzuwenden.
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